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1. Erfordernis der Planaufstellung

Wegen der i.n der Gemeinde herrschenden Nachfrage nach Baugrundstticken hat di.e
Gemeinde Hettenleide].heim beschlossen. den Bebauungsplan ''Poststraße'' aufzu-
stell ]. en

2 Einfügung in die Bauleitplanung und in die überörtliche Planung

Der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Hettenlleidelhei.m si.eht im Planungs
bereich Wohnbauflächen vor

Di.e Gemeinde Hettenleidelheim beabsichtigt mi.t dem Bebauungsplan "Poststraße".
die im Flächennutzungsplan vorgesehene pauli.che Entwicklung in diesem Bereich,
dem Bedarf entsprechend zu ordnen.

3. Bestehende Rechtsverhältnisse

Der Ge.ltungsbereich de6 vorn.elenden Bebauungsentwurfes erstreckt sich i.m Nord
osten der Gemeinde Hettenleidelheim beiderseits der Poststraße

Von dem Bebauung6pllan sind im wesentlichen zur Zei.t landvirtscha:Etl i.ch genutzte
F].ächen. sowie die Fläche der Poststraße. betroffen.

Im Norden grenzt der Ge].tungsberei.ch der Planfeststellung der Ortsumgehung der
K35 an das Plangebiet

4. Bestand innerhalb und außerhallb des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes

Der Geltungsbereich des B-Planes ''Poststraße" ist in der Zeichnung mit di.ck ge
strichelter Linie umfahren. Der Geltungsbereich ist nach Flurstücksnummern im
Beschluß zur Offenlegung beschri.eben.

Der Gel',ungsbereich des B-Planes "Poststr." überllagert im Bereü.ch der Mi-Fläche
"E" geringfügig (ca. 180 ma) den Bereich der Planfeststellung dani.t noch ein
Baugrundstück gebildet verden kann. Äls Ausgleich für die in diesem Bereich
ni.cht zu realisierende Gestaltungspflanzung für die Ortsumgehung stellt die
Gemeinde eine gleich große Fläche nördlich der Mi-Fläche "E" air Pflanzmaß-
nahmen zur Verfügung .

Di.e Fläche des Geltungsbereiches ist zur Zeit unbebaut und wird landwirtschaft
lich genutzt

Das Gelände des Geltungsbereiches fällst von gilden nach Norden um ca. 8.00 m.
kann dabei jedoch als eben angesehen werden. Außer den öffentlichen Flächen der
Poststraße sind die Grundstücke innerhallb des Geltungsbereiches in Privateigen-
tum

Weitere Einzelheiten zum Bestand können dem beigefügten landespflegerischen
P].anungsbeitrag entnommen werden .
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5. Erläuterung der Planung

5 . 1 Bebaubare Flächen

Als Art der baulichen Nutzung wird für den überwiegenden Teil des Geltungsbe-
reiches des B-Planes -WA- (Allgemeines Wohngebi.et) vorgesehen. Diese Festsetzung
ist aus dem Flächennutzungsplan der "Wohnbaufläche'' vorsieht. entwi.ckelt. Für
einen kleineren Teil im Norden des Gebt.etes wurde -MI- (Mi,schgebiet) festge-
setzt. Diese Festsetzung vurde wegen der möglichen Lärms.mmisionen aus der ge-
planten Ortsumgehung östl i.ch des Geltungsbereiches gevählt

Nach den vorliegenden Angaben zur Planung der Ortsumgehung wird der Bereü.ch des
a[[[gemeinen tVohnge])ietes von den Lärmimmisionen aus dem Straßenverkehr der Rand
str'aße nur i.m Rahmen der zulässi.gen Immissi.onsgrenzverte nach der Verkehrslärm-
schutzverordnung vom Juni 1990 betroffen. Auch im alls Mi.schgebiet festgesetzten
Bereich des B-P]anes verden die zu].ässigen Grenzwerte nicht überschritten.
Hieraus ergo.bt sich. daß weder im allgemei.nen Wohngebiet noch im Mischgebiet
akb.ve oder passive Lärmschutzmaßnahmen vorzusehen si.nd.

Gemäß Eintrag in die P[anzeichntmg sind air die verschiedenen bebaubaren F].ächen
zum Teil Einzel- und Doppelhäuser in der offenen Bauveise und zum Teil Haus-
gruppen a]s Reihenhäuser vorgesehen. Die verdichteten Bauformen so].len den An-
teil der Grundstückskosten an den Gesamtkosten möglichst reduzieren.

Wegen des hohen Grades der Verdichtung der baulichen Anlagen auf kleineren
Grundstücken und dem damit verbundenen Erfordernis gegenseitiger Rücksichts-
nahme sind Nebenanlagen im Sinne des S 114 (1) BauNVO, bis auf die in den Text
festsetzungen unter 'E' genannten Ausnahmen. nicht zulässi.g.

In den B-Plan sind örtlich Bauvorschriften nach S 86 LBauO mit dem Ziel aufge-
nommen die bauliche Gestaltung des Neubaugebietes mit wesentlichen ortstypischen
Merkmalen so zu gestalten. daß eine gestalten.sche Verbindung zvi.schen vorhan-
denen und neuen Ortsteilen erreicht wird.

Zur Wahrung des ortsüblichen Maßstabes soll die Zahl der Wohnungen i.m Bereich
der Ein- und Zwei.fame.lienhäuser auf 2 Stück je Gebäude begrenzt werden. Im Be
reich der Mehrfamilienhäuser i.st di.e Zahl der Wohnungen auf 3 bzw. 6 stück je
Gebäude begrenzt. auch unter Berücksichti.gung des aus der Zahl der Wohnungen
resultierenden !.tellplatzbedarfes.

Wegen der Lage am Ortsrand mi.t übergang in die freie Landschaft wird besonderer
Wert gellegt auf die Festsetzung über die Stellung der baulichen Anlagen
-parallel zu den straßensei.ti.gen Baugrenzen und traufenständig am Ortsrand-
und die Dachform und di.e Dachneigung. Es ist vorgesehen. gemäß Planeintrag die
Firstri.chtung für di.e Gebäude zwingend vorzuschrei.ben. Wei.terhin sind in den
Bebauungsplan Regelungen über die Höhe der Trauten aufgenommen. Wegen .der i.m
alten Ortskern vorherrschenden roten bi.s braunen Zi.egelei.ndeckung sollen auch
diese Farben auch für di.e Eindeckung des Baugebietes vorgeschri.eben werden.
Andere Farben wie schwarz. grau, anthrazit sind ni.cht zulässig.

Den Bedürfnissen der mami.ben nach Spi.elgelegenheiten für die Kinder wi.rd Rech
Rung getragen durch ausrei-chend verblei.bende private Grundstücksfrei.flächen. so
vie durch verkehrsberuhigte Gesta]tung = G]ei.chberechtigung der öffent].lehen
Erschließungsflächen. die dadurch auch als Spielstraßen genutzt werden können.
Weiterhi.n ist vorgesehen. im süd.Lichen Bereich auf der Ostseite der Poststraße
einen Kinderspielplatz herzustellen .
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5 . 2 Verkehrsanlagen

Die Ersch[i.eßung der Baugebi.eyes fo]gt über di.e Poststraße. jovi.e über die P].an
straße A, B und C. Während die Poststraße als Erschließungsstraße mit Bi.tumen-
fahrbahnen und bei.dseitigen Gehwegen hergestellt verden soll, ist far die Plan-
straßen Ä - C verkehrsberuhi.iter Ausbau durch Gestaltung mit Beton- und Natur-
steinpflaster ohne Trennung von Fahrbahn- und Gehwegflächen mit einer Mittel-
rinne vorgesehen. Stellplatzflächen für den öffentlichen Bedarf sind im Straßen
raum separat vorgesehen gemäß Ei.ntrag i.n die Zeichnung.

5 . 3 Grünordnung

Die nach dem Landespflegegesetz von Rhei.nland-Pfalz erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen fur Eingriffe i.n Natur und Landschaft si.nd durch planen.sche Fest-
setzung i.nnerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes veitgehend ausgevi.eßen
worden. Di.e nach der Bilanz des landespflegerischen Planungsbeitrages verblei.-
mende erforderliche Fläche für Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Geltungsberei
chef ist ebenfa]]s im Plan dargeste]].t

Entsprechend der Darstellung im B-Plan sind innerhalb des Geltungsberei.chef
Flächen für das Anpflanzen von Bäumen \md Sträuchern gemäß Planeintrag auf den
privaten Grundstücken. sowie das Anpflanzen von großkronigen Bäumen i.n den Plan
straßen vorgesehen. Die Pflanzfläche am östlichen Rand des B-Planes dient einer
sei.ts als Ersatzmaßnahme. anderersei.ts soll di.e Begrünung den tJbergang zwischen
der Bebauung und der freien Landschaft gestalten. stevie Ei.nwirkungen aus inten-
siver landwirtschaftli.cher Nutzung der angrenzenden Ackerflächen gegen die Be-
bauung abschirmen.

In die textlichen Festsetzungen zum B-Plan si.nd Pflanzschematas mi.t vorzugsweise
zu pflanzenden einheimischen Bäumen und Sträuchern aufgenommen. Zur Begründung
der landespflegerischen Begleitplanung wird verdi.eßen auf di.e beigefügten Unter-
lagen des Büros für Garten- und Landschaftsplanung Hans-Peter Geiles aus
Laumersheim .

6 Pllanentvicklung und /olgeverfahren

Wegen des dringenden Wohnungsbedarfes so].l nach Annahme des B-Planentwurfes
durch die Gemei.nde mi.t dem Umlegungsverfahren begonnen verden. Es ist beabsich
tagt. möglichst schnell Baugrundsttlcke zu bi.läden und Erschließungsmaßnahmen
durchzuführen. um den unter Nr.l erläuterten Bedarf an Baugrundstücken für
Wohnungsbaumaßnahmen möglicht schnell decken zu können.
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7. Erschließung und Versorgung

Die Erschließung des Gebietes erfolgt für den Verkehr. vi.e bereü.ts erläutert,
durch die Poststraße. die nördli.ch und südli.ch an das Straßensystem der Orts-
gemeinde anbindet. Auf der Ostseite der Poststraße ist ein landvi.rtschaftli.cher
Weg mit Geh- und Fahrrecht fur die angrenzenden Grundstücke geplant. Die Zu-
fahrt kann tiber di.e Reservefläche für die Gobi.etserwei.terung erfolgen.

Die notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen im Plangebi.et verden an das vor
handele Ver- und Entsorgungsnetz des Ortes angeschlossen.

Hinweis :
Regenwasserversi.ckerung auf dem Privatgrundstiicken

Die rückwärts.gen. dem Garten zugevandten Dachflächen von Haus- u. Nebengebäuden
sollten über geeignete bauliche Einri.chtungen vie Si.ckerschacht. Zisterne.
Feuchtmu].den oder Tei.chanlagen auf dem jewei.ligen Grundstück entvässert verden.
Die Ausbildung der Versickerungseinrichtungen ist mit der zuständigen Wasser-
behörde abzustimmen .

Da nach einem Gutachten der Fi.rma Gentechnik über das Plangebiet davon ausge-
gangen werden muß. daß wegen der vorherrschenden windigen Bodenschi.chten ein
vollständiges Versickern von Oberflächenwasser nicht möglich ist. sollen die
Wassermengen. di.e nicht auf dem Grundstück zur Versicherung kommen. über einen
Regenvasserkanal (Trennsystem) i.n ein Regenrückhalte- und Verdunstungsbecken i.m
Bereich des Gewerbegebi.eyes abgeleitet werden.

8 Kostenschätzung und Wi.rtschaftlichkeit

Beda.ngt durch den natürlichen Geländerlauf und den i.m Bereich der Straßenflächen
vorherrschenden tragfähi.gen Untergrund ist sowohl bei der Herstellung der Ver-
kehrsf[ächen a]s auch bei der Herste].]ung der sonstigen Ersch]ießungsan]agen
von normalen Voraussetzungen auszugehen. Mehrkosten sind allerdings durch er-
forderliche Bodenabfuhr des überviegend vorherrschenden bändigen Bodens zu er-
warten

l€anal
Wasserleitung
Straßenbeleuchtung
Straßen und Gehwege
Grünlllächen
(ohne Ausgleichsfl . )

380 m
480 m
16 L

4. 400 mz

x 850. - DM/m
x 800, - DM/m
x 4 . 000 , - DM/mz
x 250, - DM/mz

323 . 000 ,
384 . 000 ,

64 . 000 ,
1 . 100 . ooo ,

DM
DM
DM
DM

DM
DM
DM
DM

DM

30 Großbäume x
200 m2 x

1 . 000 . - DM/Stcl<
].50 , - DM/m2

30 . 000 ,
30 . 000 ,

1 . 931 . 000 ,
232 . 000 .Baunebenkosten ]2 %

2 . 163 . 000 ,

2. 1163. 000,- DM : 18 . 500 mz 1].7, - DM/mz Grundstücksfläche
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H i.nwe i. s Der vergleichswei.se hohe Erschli.eßungskostenantei.l i.st auf di.e
überwiegend kleineren Grundstücksgrößen zurückzuführen. E$ i.st
außerdem zu prüfend ob zur Kostenreduzi.erung di.e Fahrbahn der
Poststr. Als Bestand übernormlrrten werden kann.

Di.e anfallenden Kosten werden entsprechend der ei.nschlägigen Satzungen und
Regelungen der Ortsgemei.nde und der Verbandsgemei.nde umge].egt und abgerechnet

bestätigung

Diese Begründung hat zusammen mit den zei.chneri.schen und textlichen Festsetzungen
des Bebauungsplanes an den Verfahren nach $ 3 und 4 BauGB tei.lgenommen.

Hettenlei.delhei.m. 12. 04 .2002

e z . Dormann

Ortsbürgerme i.sten

Hi. zwei s

Di.e beigefügten Erläuterungen zur Landschafts- und Grtinordnungsplanung sind
Bestandteil dieser Begründung.
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Beteilligung der Träger öffentlicher Belange

Die Betet.ligung der Träger öffentli.cher Belange gemäß S 4 Äbs. l BauGB wurde
mi.t Schreiben vom ].9.02.97 mi.t Terme.n 24.03.97 durchgeführt. Es vurden gemäß
beigefiigter Li.ste di.e Träger öffentl i.cher Belange betet.lift. Folgende
Stellungnahmen von Trägern öffentli.cher Belange gingen ein und wurden in die
Abwägung vie folgt eingestellt:

Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Untere Landespflegebehörde

Stellungnahme vom 14 . 04 . 97

Seitens der Kreß.svervaltung wurden keine Bedenken gegen den Bebauungsp.Lan
Entvurf geltend gemacht. Es werden verschiedene k].einere redakti.one]]]e
Änderungen und Darstellungsergänzungen angeregt

Kommentar

Die gevünschten redaktionellen Änderungen und Darstellungsergänzungen sind
in den Bebauungsplan übernommen.

Straßen- und Verkehrsbauamt Speyer

Stellungnahme vom 12 . 03 . 97

Seitens des Straßen- und Verkehrsamtes bestehen grundsätzlich keine
Bedenken. sofern folgende Auflagen bzv. fredi.ngungen berücksi.chtigt verden

a) Di.e Detailpläne der Straßen. die im Zusammenhang mit der Ortsumgehung
Hettenlei.delheim stehen. sind dem Straßen- und Verkehrsamt zur tlber-
prtifung vorzulegen. Das gleiche gilt für die Detai.lpläne der Entwässerung

b) Bezüglich der Kostenbeteiligung i.m Hinblick auf den Anschluß an die K 35
i.st eine Vereinbarung mit dem Straßen- und Verkehrsamt abzuschließen.

c) l)ie Ortsgemeinde Hettenleidelhei.m hat durch entsprechende Festsetzungen in
der Planurkunde bzw. in den textlichen Festsetzungen zum o.g. Bebauungsplan
den Erfordernissen des S [ Abs. 5 Nr. ] i..V. mit S 9 Abs. ] Nr. 24 BauGB
zum Schutz vor schädlichen Umvelteinwirkungen i.m Si.nne des Bundesi.mmissions-
schutzgesetzes jovi,e zum Schutz vor solchen Einwi.rkungen oder Vermeidung bzw
Minderung solcher Einwirkungen für die zu treffenden baulichen und sonstigen
technischen Vorkehrungen im Innen- und Außenwohnbereich in ausreichendem
Maß Rechnung zu tragen .

Di.e hierzu erforderlichen Nachwei.se sind durch di.e Trägerin der Bauleit
planung zu erbringen.Es ist sami.t si.cherzustellen. daß der Straßenbau-
lastträger der K 35 von jegli.chen Ansprüchen Dritter bezüglich Lärm-
schutz freigestellllt wird.
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Kommentar

Zu a) und b) Die Verwaltung hält ständigen Kontakt mit der Planungsabtei.lung
des Straßen- und Verkehrsamtes und stimmt a].le Details ab.

Zu c) Die entsprechenden Festsetzungen si,nd in den Bebauungsplan aufgenommen

Landvirtschaftskainmer Kaiserslautern

Stellungnahme vom 12 . 03 . 97

Seitens der Landwirtschaftskammer werden gegen die Festsetzungen der Wohnbau-
flächen kei.ne Bedenken vorgetragen. Zur Minimierung der Nachtei.le für die
Landwirtschaft wird jedoch vorgeschlagen. auf die auf den Grundstücken
F[StNrn. 1295/1 und 1296/1 vorgesehenen ].andespf]egeri,schen Ersatzmaßnahmen zu
verzi.chten und sie statt dessen an einer anderen. .Eür di.e Landvi.rtschaft
weniger nachtei.].iren Stelle. vorzusehen.

Kommentar

Di.e beiden vorgenannten Grundstücke wurden seitens der Ortsgemei.nde angekauft
i.m Rahmen des Erwerbs der Grundstücke für die Ortsumgehung. Die Vorbesitzerin
(Frau Eleonore Wagner) hat darauf bestanden. die Grundstücke komplett zu
verkaufen. Darüber hinaus liegen die Grundstücke zvischen dem Neubaugebiet
"Poststraße" und der gep].enten Ortsumgehung und sind aufgrund der Kürze der
Grundstücke ohnehin landwi.rtschaftlich nur sehr eingeschränkt noch zu nutzen.
Der Vorschlag wi.rd daher zurückgewiesen.

Katasteramt Griinstadt

Stellungnahme vom 28 . 02 . 97

Seitens des Katasteramtes vurden zur Planung folgende klärende Feststellungen
getroffen :
a) Aus umlegungs- und li.egenschaftsrechtli.cher Si.cht muß der landvirtschaft-

liche Weg im Osten hinter den Bauplätzen als gemeindlichen Weg ausgewiesen
sein

b) Ist es bei einem öffentli.cern Weg notwendig. dort Geh-. Fahr- und Leitungs
rechte grundbuchrechtlich zu sichern.

c) Dem Weg fehlt an seinem Ende eine Wendemögli.chkeit

d) Durch das entstandene Splittergrundstück Nr. 1313/6 ist die Zuwendung zu den
Grundstücken 1313/2. 1313/3 und ].3].3/4 veiterhi.n nur über ein Notvegerecht
mög]. ich .
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Kommentar

zu a) Der landwirtschaftli.che Weg ist als gemeindeeigener Wirtschaftsveg ausge
wl eßen .

zu b) Die Frage wird in der Umlegung geklärt

zu c) Wegen der zu erwartenden Belastung des Wirtschaftsweges wird auf ei.ne
Wendemögli.chkeit verzichtet. Der Weg grenzt an seinem anderen Ende an
das neuzuschaffende Wirtschaftswegenetz der Ortsumgehung an. Aus
landwirtschaftli.cher Sicht handelt es sich leds.glich um einen sog.
''Wendeweg",die Anbindung erfollgt von der anderen Sei.te von dem genannten
Wi. rtschaftswegenetz .

zu d) Es i.st ausreichend. die kiel.nen Gartengrundstücke über ei.n Notwegerecht
bzv. über den neu entstehenden Wirtschaftsweg zu erschließen.

Staate Amt für Wasser und Äbfallvi.rtschaft Neustadt

Stellungnahme 06 . 03 . 97

Sei.bens des StAdA wurden in dem Punkten l bi.s 5 verschi.ebene allgemeine An-
gaben gemacht. Di.ese sind i.m Bebauungsplan bereits enthalten. Unter Beachtung
dieser Punkte bestehen gegen den vorgelegten Bebauungsplan keine Ei.nvände. Es
wird lediglich darauf hi.ngewiesen. daß das Schmutzwasser der Kläranlage zuzu-
leiten ist. Insbesondere di.e Mögli.chkei.ten der Versickerung von Niederschlags
wasser ist bei dem Entwässerungskonzept detai.lli.ert zu untersuchen. Dieses
Entwässerungskonzept ist mi.t dem StAdA abzusti.mmen.

Kommentar

Die allgemeinen Punkte sind im Bebauungsplan beachtet. Der Werksausschuß hat
den Auftrag bezügli.ch der Planung der Ver- und Entsorgung vergeben. Das
Entwässerungskonzept vi.rd mit dem StAdA abgestimmt

Pfalzverke Ludwigshafen

Stellungnahme vom 20 . 03 . 97 keine Bedenken

Staat! Gewerbeaufsichtsamt Neustadt/dstr

Stellungnahme vom 03 . 03 . 97 kei.ne Bedenken

Handwerkskammer der Pfad.z Kaiserslautern

Steg.lungnahme vom 17 . 03 . 97 kei.ne Bedenken

Industrie und Handelskammer für die Pfalz Ludvigshafen

Stellungnahme vom 21. 03 .97 keine Bedenken
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Landesamt für Denkmalpflege Speyer

Stellungnahme vom 18 . 03 . 97 keine Bedenken

Deutsche Telekom Neustadt

Stellungnahme vom 28 . 02 . 97 keine Bedenken

Verbandsgemeindeverke Hettenlei.delhei.m

Stellungnahme vom 21.02.97 keine Bedenkerl

Beitragsabtei.lung der Verbandsgemeinde Hettenleidellheim

Stelllungnahme vom 20.06.97 keine Bedenken

Zusätzliche Offenllegung und Beteiligung Träger öffentlicher Belange

Nachdem bei der Aufbereitung der Unterlagen für das Anzeigeverfahren
festgesbcellt wurde. daß die an das Baugebiet angrenzende Planfest-
stellung fur die Ortsumgehung Hetten].eidelheim (K 35) i.m Bereich
der Ausllahrt Poststraße nicht korrekt {ibernommen wurde. hat der
Gemei.nderat i.n seiner Sitzung am ]3.02.1998 aus Rechtssicherheitsgriinden
erneut den Äuslegllngsbeschluß gemäß S 3 Abs. 2 BauGB gefaj3t. Für die
erneute Auslegung des Entvurfes gemäß S 3 Abs. 2 BauGB, wurde
weiterhin beschlossen. daß gemäß $ 3 Abs. 3 BauGB Anregungen nur zu
den geänderten oder ergänzten [l'ei]en vorgebracht werden können.
Die erneute Auslegung hat stattgefunden in der Zeit vom 09.März bis
08. Apri.1 ]998. Es si.nd keine Anregungen ei.ngegangen.

Gleichzeitig wurde eine erneute Betet.ligung der Träger öffentlicher
Belange gemäß S 4 Äbs.l BauGB durchgeführt. Es gingen 3 Stellungsnahmenein

Katasteramt Griinstadt

Stell.ungsnahme vom 26.03.1998

Seitens des Katasteramtes bestehen keine Bedenken. Es wurde jedoch angeregt.
daß die.i.n dem geplanten landwirtschaftlichen Weg östlich der Poststraße
ei.ngezeichnete Si.gnatur für ''mit Gehweg-. Fahr- und Leitungsrechten zu
be.[astenden Flächen" entfernt wird, da i.n öffentlichen Flächen derartige
Grunddienstbarkeiten nicht notwendig sind.

Kommentar

Die Signatur für "mit Gehweg-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastenden
Flächen" wird von dem geplanten landwirtschaftlichen Weg östlich der
Poststraße entfernt
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Pfalzverke AG Ludwigshafen

Stellungsnahme vom 17.02.1998

Sei.tons der Pfalzwerke werden keine Anregungen geltend gemacht. nachdem
auf den zur Bebauung vie auch auf den für die Durchführung landes-
pflegerischer Maßnahmen vorgesehenen Grundstücksflächen sich nach wie
vor keine Energieversorgungsanlagen der Pfalzwerke befinden.

Landwirtschaftskammer. Außenstelle Kaiserslautern

Stelllungnahine vorn 19.03.1998

Die Landwirtschaftskammer trägt keine Anregungen vor. Sie weist jedoch
darauf hin .daß di.e nachbarrechtlichen Grenzabstände bei den Bepflanzungen
einzuhalten si.nd .

Kommentar

Der Landwirtschaftskammer Rheinland Pfalz wird mitgeteilt. daj! das Nachbar
rechtsgesetz bei der Planung entsprechend berücksichtigt wurde. so daß die
nachbarrechtlichen Grenzabstände bei. der Bepflanzung eingehalten werden
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1. AUFSTELLUNGS.BESCHLUSS GEM S 2 ABS. l BAUGB 18 . 06 . ]993

2 BEKANNTMACHUNG DES AUFSTELLUNGSBESCHLtJSSES
GEM. S 2 ÄBS. ] BAUGB 13 . 0] . ]994

3 BETEILIGUNG DER BÜRGER (VORGEZOGENE BÜRGER
BETEILIGUNG) GEM. S 3 ÄBS. l BAtJGB 13 . ]0 . ]994

4 BETEILIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
GEM. S 4 BAUGB

VON: 19 . 02 . 1997
BIS : 24 . 03 . 1997

5 BESCHLUSSFASSUNG UBER BEDENKEN UND ANREGUNGEN
DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE GEM. S 3
ÄBS . 2 BAUGB 16 . 05 . ]997

6 BESCHLUSS UBER DIE OFFENTLICHE AUSLEGUNG DES
PLÄNENTWURFES GEM. S 3 ABS. 2 BAUGB 16 . 05 . 1997

7 BEKANNTMACHUNG DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG
GEM. $ 3 ABS. 2 BAUGB 31 . 07 . 1997

8 BENACHRICHTIGUNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER
BELANGE ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEM
S 3 ABS. 2 BAUGB 29 . 07 . 1997

9 ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES PLANENTWURFES GEM .
S 3 ABS . 2 BAUGB VON: 1].08.1997 B[S : 11 . 09 . ]997

10 PRÜFUNG DER WÄHREND DER ÖFFENTLICHEN AUS-
LEGUNG VORGEBRACHTEN BEDENKEN {JND ANREGUNGEN
GEM. S 3 ABS. 2 BAUGB 17 . ]0 . ]997

MITTEILUNG DES PRÜFUNGSERGEBNISSES GEM
$ 3 ÄBS. 2 BAUGB 03 . ll . 1997

12 BESCHLUSS UBER EINE ERNEUTE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG
DES PLÄNENTWURFES GEM. S 3 ÄBS. 2 BAUGB 13 . 02 . ]998

]3 BEK;NNTMACHUNG DER 2 . ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG
GEM. $ 3 ÄBS. 2 BAUGB 26 . 02 . 1998

14 BENACHRICHTIGTJNG DER TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
ÜBER DIE 2 . OFFENTLICHE AUSLEGUNG
GEM. S 3 ABS. 2 BAUGB 17 . 02 . 1998

15 2 . ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES PLANENTWURFES
GEM. S 3 ABS. 2 BAUGB VON: 09.03.1998 BIS : 08 . 04 . 1998

]6 PRÜFUNG DER WÄHREND DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG
VORGEBRACHTEN BEDENKEN UND ANREGUNGEN
GEM. S 3 ÄBS. 2 BAUGB lO . 07 . 1998
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17 . MITTEILUNG DES PRÜFUNGSERGEBNISSEg
GEM. S 3 ÄBS. 2 BAUGB 06 . 08 . 1998

18 . BESCHLUSS ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN ALg
SATZUNG GEM. S 10 BAUGB.
DER BEBÄUIJNGSPLAN WURDE' HIERMIT ÄLS SATZUNG
AUSGEFERTIGT

]0 . 07 . 1998

S)ö"ü"-
UNiUKSCnKiPV ' DIENSTsiEGEL
ORTSBÜRGERMEISTER

21 . AUSFERTIGUNG

a . dc#"'na"a,
UNTlnSCHRIFT DIENSTSIEGEL
ORTSBÜRGERMEISTER

22 . INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES GEM
S 12 BAUGB

läd"aÜ@/u'm DEN Ö. aW. 4m E2. 2m"p "@
UNtlERSCHRIFT DIEN8TSIEGEL
ORTSBÜRGERMEISTER
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9 ERFORDERNIS UND ZVmCK DER pl.ANÄNDERUNG l

VORBEMERK[JNGEN

Zur besseren Übersi.cht i.st der Planänderung l auch die Begründung der
ursprünglichen Fassung des B - Planes Poststraße beigefügt.
Di.e textil.chen Festsetzungen wurden ebenfa]]s aus der ursprüng].i.chen
Planfassung übernommen. Änderungen der textl i.chen Festsetzungen sind i.n den
folgenden Ausführungen erläutert

9.1 ANLASS DER PLANÄNDER(JNG

9.1.1 Wegen Felsvorkommen (Bodenklasse 6 und 7) i.n verschi.edenen Bereü.chen des
Geltungsberei.ches, soll die Festsetzung der Höhe der Oberkante des
Fertigbodens über dem Kellergeschoss geändert werden.

9.1.2 Im Gebiet E gemäß Nutzungsschablone sollen außer Ei.nzelhäusern auch
Hausgruppen (Doppel - oder Reihenhäuser) mi.t 4 Wohnungen pro Ei.nzelhaus
bzw. 2 Wohnungen je Doppelhaushälfte zulässi.g sein.

9.1.3 Im Gebt.et C3 soll di.e bebaubare Fläche erweitert und di.e Fläche für Garagen
an anderer Stelle ausgewi.esel werden.

9.2 ERIÄUTER[JNG DER pl.ANÄNDERUNGEN

9.2.1 Unter "I Höhenlage der bauli.chen Anlagen" (Sei.te 6 von 13) wird auf di.e
Festsetzung der Höhe des Fern.gbodens tiber den Kellergeschoss verzi.chtet
Di.e Festsetzung der Traufhöhe und der Fi.rsthöhe soul.e die Beachtung der
Landesbauordnung hi.nsichtl i.ch der Dea.niti.on der Vollgeschosse i.st zur
Berti.mmung des städtebaulichen Maßstabes ausreichend.

9.2.2 Die Nutzungsschablone fur das Gebt.et --E" wird dahin gehend geändert. dass
allgemein offene Bauweise zulässi.g i.st. Es wird vorgesehen, dass bei.
Einzelhäusern 4 Wohnungen je Gebäude, bei Doppel- oder Reihenhäusern ei.ne
Wohnung je Doppelhaushälfte bzw. je Reihenhaus zulässi-g si.nd.
Wegen der Lage des Grundstückes in der Kurve der Poststraße wird auf di.e
Festlegung der Firstri.chtung verzi.chtet .

9.2.3 Im Gebt.et C3" wi.rd die bebaubare Fläche vergrößert und di.e Fläche für
Garagen an der Nord- und Siidgrenze der bebaubaren F].äche vorgesehen.
Als Bauwei.se sollen in dem Gebiet nur Hat.sgruppen mit ei.ner Wohnung je
Rei.henhaus zulässi.g sei.n.

9.2.4 Di.e Planzei.chnung wi.rd redaktionell für Gebt.et CI ergänzt. Unter Nr. "F
Zahl der Wohnungen i.n Wohngebäuden" (Seite 5 von 13) i.st festgelegt. dass
im Gebiet CI nur 3 Wohnungen je Wohngebäude zulässi.g sind. Di.ese Angabe
wi.rd auf der Planzei.chnung wi.ederholt.

Bestätigung

Di.ese Begründung
Festsetzungen des
te i.lgenommen .

Ausgefeti.gt

nette nle i. delhe i.m .
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VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss gem. $ 2 Abs. l BauGB

2. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. $ 2 Abs. l BauGB

3. Beteiligung der Bürger (vorgezogene Bürgerbeteiligung)
gem. $ 3 Abs. l BauGB
Bedenken und Anregungen sind nicht eingegangen

4. Beteiligung derTräger öffentlicher Belange gem. $ 4 BauGB am 07.11.2001 bis

5. Beschlussfassung über Bedenken und Anregungen der Träger öffent-
licher Belange gem. $ 3 Abs. 2 BauGB
Bedenken und Anregungen sind nicht eingegangen

6. Beschluss über die öffentliche Auslegung des Planentwurfes
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB

7. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung gem. $ 3 Abs. 2 BauGB

8. Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange über die öffentliche
Auslegung gem. $ 3 Abs. 2 BauGB

9. Öffentliche Auslegung des Planentwurfes
gem. $ 3 Abs. 2 BauGB

10. Prüfung der während der öffentlichen Auslegung vorgebrachten Bedenken
und Anregungen gem. $ 3 Abs. 2 BauGB
Bedenken und Anregungen sind nicht eingegangen

1 1. Die Änderung des Bebauungsplanes (Lageplan M 1:1000
mit zeichnerischen sowie textlichen Festsetzungen) sowie der
Satzung über die äußere Gestaltung der baulichen Anlagen
(bauordnungsrechtliche Festsetzungen), der Begründung
sowie des landespflegerischen Planungsbeitrages wurde am
als Satzung beschlossen.

Die Satzung wurde am :0$.ilg.&.. öffentlich bekanntgemacht
Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan rechtskräftig

Die ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens wird bestätigt

16 .03 .200ä

15.1 1 .2001

vom 1 9.1 1 .2001 bis 03 .12 .2001

1 7.1 2.2001

08.02.2002

08.02.2002

28.02.2002

20.02.2002

vom 1 1 .03.2002 bis 1 0.04.2002

12.04.2002

12.04.2002

Hettenleidelheim, den @:ë&. :242ö

:;;;llZ;2 an ' Poststraße" 1 . Änderu

Hettenleidelheim



Ausfertigung

ORTSGEMEINDE
HETTENLEIDELHEIM

TEXTFESTSETZUNGEN ZUM

BEBAUUNGSPLAN
MIT INTEGRIERTEM GRUNORDNUNGSPLAN M. 1:1000

':POSTSTRASSE1. ANDERUNG ''
VORSTELLUNG GEMEINDERAT/ AUSSCHÜSSE

BUR6ERBETEILIGUNG 3 ABS. l BAUGB

@IEILIGUNG Tn 4 ABS. I ÜUGB

ÖFFENTLICH AUSLEGUNG 3 ABS. 2 BAUB

ENDGUTIGE FASSUNG

7.3.2001

21.8.2001

16.3.2001

8.2.2002

12.04.a2

DIPL. ING. WOLFGANG
DIPL. ING. MAN FRED
ARCHITEKTEN . STADTPLANER
67256 WEISENHEIM AM SAND
BAHNHOFSTR. 23 TEL.Om53-6618
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l FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANES

SI RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES

DER RÄUMLICHE GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES IST IN DER
ZEICHNERISCHEN DARSTELLUNG FLIP GESTRICHELTER LINIE UMFAHREN.

S 2 BESTANDTEILE DES BEBAUUNGSPLANES

GEM . BAUGESETZBUCH

1998 1 S. 137),
ANDRÉ, DER IVU
2001) ,
IN VERBINDUNG MIT DER BAUlJUTZUNGSVERORDNtJNG
Bela;\NNTMACHUNG VOM 23 . Jl\NEAR 1990 ZULETZT
INVESTITIONS- UND WOHNBAUl:.ANDGESETZ VOM 22

RL

(BAUGB) VOM 27. AUGUST 1997 (BGBL. l S. 2141
GEÄNDERT DURCH ;\RT. 12 DES GESETZES ZUR UMSETZ[JNG DER

UND WEITERER EG-RICHTLINIEN Zt)M UMWELTSCHUTZ (UMW

BER BGBL

Zt)M UMWELTSCHUTZ(UMWELTGESETZ
tJVP

(BAUNVO) IN DER FASSUNG
GE!;\NDERT DURCH ART . 3
04 . 1993 .

DER

1 . ZEICHNERISCHEN TEIL

1 . 1 . BEBAUUNGSPLAN
1. 2 . INTEGRIERTER GRUNORDNUNGSPLÄN

2 . SCHRIFTLICHER TEIL

2.1
2.2
2.3

PLÄNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG
ÖRTLICHE BAIJVORSCHRIFTEN
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2.1. PLANtWGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (S 9 ÄBS. 1-3 BAUGB )

A) ÄRT DER BÄULICnEN }IUTZUNG ( S 9 ABS. NR. I BAUGB +
l BAUNVO (4+5) )

ALLGEMEINES WOHNGEBIET GEM. S 4 BAUNVO

(1)
(2)
1.
2.

ALLGEMEINE WOHNGEBIETE DIENEN VORWIEGEND DEM
ZULÄSSIG SIND
WOHNGEBÄUDE ,
DIE DER VERSORGUNG DES GEBIETES DIENENDEN LÄDEN, SCHENK- UND
SPEISEWIRTSCHAFTEN, SOWIE NICHT STÖRENDEN HANDWERKSBETRIEBE ,
ANLAGEN FÜR KIRCHLICHE, KULTIIRELLE. SOZIALE. GESUNDHEITLICHE
UND SPORTLICHE ZWECKE .

WOHNEN .

NICHT ZtJLÄSSIG SIND GEM. S l ABS. 6 NR.l BAUNVO
1 . BETRIEBE DES BEHERBERGUNGSGEWERBES ,
2 . SONSTIGE NICHT STÖRENDE GEWERBEBETRIEBE.
3 . ANLAGEN FOR VERWALTUNGEN,
4 . GÄRTENBAUBETRIEBE
5 . TANKSTELLEN,

MISCHGEBIET GEM. S 6 BAUNVO

(1) MISCHGEBIETE DIENEN DEM WOHNEN UND DER UNTERBRINGUNG VON GEWERBE
BETRIEBEN, DIE DÄS WOHNEN NICHT WESENTLICH SPOREN.
ZULASSIG SIND
WOHNGEBÄtJDE
GESCHÄFTS- UND BUROGEBAUDE ,
EINZELHÄNDELSBETRIEBE, SCHENK -UND SPEISEWIRTSCHAFTEN, SOWIE
BETRIEBE DES BEHERBERGUNGSGEWERBES ,
SONSTIGE GEWERBEBETRIEBE ,
ANLAGEN FÜR VERWALTUNGEN, SOWIE FOR KIRCHLICHE. KULTURELLE.
SOZIALE, GESUNDHEITLICHE UND SPORTLICHE ZWECKE,

(2)
1.
2.
3.

4.
5.

NICHT ZULÄSSIG SIND GEM. S l ABS. 5 BAUNVO
1 . TANKSTELLEN,
2. VERGNUGUNGSSTÄTTEN IM SINNE DES S 4a ÄBS. 3 NR. 2 IN DEN TEILEN

DES GEBIETES, DIE ÜBERWIEGEND DURCH GEWERBLICHE NUTZUNGEN GE-
PRÄGT SIND .
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B) MESZ DER BAULICHEN NUTZUING { S 9 :AIB&
1. V. M. S 17 ABS. 10 BAtJNVO )

l NR . l BAUGB

FESTLEGUNG GEM. PLANEINTRÄG IN DEN EINZELNEN GEBIETEN ALS HÖCHSTWERT
DIESE HOCHSTWERTE SIND ZULASSIG, SOWEIT DIE FESTSETZUNGEN DER ÜBER-
BAUBAREN GRUNDSTÜCKSFLACHEN SOWIE DIE VORSCHRIFTEN DER LBÄUO NICHT ZU
ZU EINER GERINGEREN AUSNUTZUNG ZWINGEN.

C) BAUWEISE ( S 9 ABS. ]. NR.2JA!!GEJ

DIE BAUWEISE WIRD GEM. PLANEINTRÄG IN DEN EINZELNEN GEBIETEN WIE FOLGT
FESTGELEGT :

GEIBIET A :
GEBIET B' + C 3.
GEBIET C]. + C2
GEB].ET D :
GEBIET E :

OFFENE BAUWEISE, NUR EINZEL- UND DOPPELHAUSER ZULASSIG
NUR HAUSGRUPPEN(REIHENHÄUSER) ZULASSIG
NUR EINZELHAU$ER ZULASSIG
NUR DOPPELHÄUSER ZULAS81G

D) STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN ( S 9 ÄBS l NR. 2 BAUGB

DIE GEBÄUDE SIND PARALLEL ZU DEN STRASSENSEITIGEN BÄUGRENZEN (S 23
ABS. 3 BAUNVO ) ZU ERRICHTEN. DIE FIRSTRICHTUNGEN SIND IM PLAN DARGE
STELLT UND ALS ZWINGENDE FESTSETZUNG VERBINDLICH.

(S 9 ÄB$. 1 NR.4 BAUGB

GARAGEN SIND AUF DEN BESONDERS GEKENNZEICHNETEN FLACHEN UND INNERHALB
DER ÜBERBAUBAREN FLACHE FREISTEHEND ODER GEBÄUDEINTEGRIERT ZULASSIG .
VOR DEN GARAGEN IST EIN STELLPLATZ ÄLS STAURAUM ZUR ÖFFENTLICHEN
VERKEHRSFLÄCHE (STASSENBEGRENZUNGSLINIE) VON MINDESTENS 6 . 00 m VORZU-

EINRICHTUNGEN FÜR ABFALLBEHÄLTER SIND UNTER BEACHTUNG DER GESTALTUNGS
VORSCHRIFTEN DIESER TEXTFESTSETZUNGEN ZULÄSSIG.

SEHEN

AUSNAHMSWEISE KOMMEN GARTENHAUSCHEN UND / ODER PERGOLEN BIS ZU EINER
GROSSE VON ].6 mz FÜR DÄS ERSTGENANNTE UND 30 mz FUR LETZTERE ZUGE-
LASSEN WERDEN. SOFERN SIE DEN BAUORDNUNGSRECHTLICHEN FESTSETZUNGEN
DIESER SATZUNG ENTSPRECHEN UND SONSTIGE NACHBARRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
NICHT ENTGEGENSTEHEN.
AUSNAHMSWEISE SIND AUCH GEWÄCHSHÄUSER BIS ZU 30 mz FLÄCHE UND WENIGER
ALIS 3.00 m GESAMTHC)HE ZULASSIG.

SONSTIGE NEBENANLAGEN IM SINNE DES S 14 ABS l BAUNVO SIND NICHT ZULÄSSIG
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!} ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOiINGEBÄimEN
{ S 9 ÄBS:! NR.6 BAUGB )

IM GEBIET "A, B. D + E" SIND NUR 2 WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE ZULÄSSIG
BEI DOPPELHAUSERN SIND 2 WOHNUNGEN JE HAUSHÄLFTE ZULÄSSIG.
IM GEBIET "Cl" SIND NUR 3 WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE ZULÄSSIG.
IM GEBIET "C2'' SIND NUR 6 WOHNUNGEN JE WOHNGEBÄUDE ZULÄSSIG.

qt ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHEN

VERKEHRSFLÄCHEN VERKEHRSFLÄCHEN BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG, SOWIE
FLACHEN FOR DAS PARKEN VON FAHRZEUGEN SIND IM GESAMTEN GELTUNGS-
BEREICH DES BEBAUUNGSPLANES ENTSPRECHEND DEM EINTRAG IN DIE PLÄN-
ZEICHNUNG FESTGESETZT
ZUR GLIEDERUNG DES STRASSENRÄUMES UND AUS GRÜNDEN DER SICHERHEIT DES
FLIESSENDEN UND RUHENDEN KRAFTFAHRZEUGVERKEHRS , SOWIE DER ANDEREN
VERKEHRSTEILNEHMER SIND AN DEN IN DER PLANZEICHNUNG GEKENNZEICHNETEN
STELLEN VERKEHRSGRÜNFLACHEN ANZULEGEN UND DAUERHAFT ZU UNTERHALTEN.
(VGL. AUCH PUNKT 2.2 + 11)

srKXSSENQUEKscnNirp POSTSTRASSE

ES STRÄSSENKÜRPERS
{ & 9 ÄBS. l NR.26 BAUGB )

PARALLEL ZUR STRASSENBEGRENZUNGSLINIE KANN EINE FLÄCHE BIS ZU EINER
BREITE VON 1,0 m ZUR HERSTEIILUNG VON ERSCHLIESSUNGSANLAGEN IN AN-
SPRUCH GENOMMEN WERDEN .
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9 ÄBS . 2 BBÄUG

BEZUGShÖHE +/-O,OO IST OK STRASSENBELAG DER AM NÄCHSTEN GELEGENEN
ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN (GEPLANTE ODER AUSGEFÜHRTE GRADIENTE) IN
GEBÄUDEMITTE BZW. GÄRAGENMITTE .

DIE LBAUO S2 ABS. 4 IST BEI HÄNGIGEM GELÄNDE ZU BEACHTEN.
VERSETZTE EBENEN INNERHALB DES GEBÄUDES SIND ZULÄSSIG.
DIE TRAUFHOHE GEMÄSS LBAUO DARF BEI l + ID EINE HOHE VON
ÜBERSCHREITEN .
DIE TRAUFHOHE GEMÄSS LBAUO DARF BEI ll
ÜBERSCHREITEN .

4. 50 m NICHT

EINE HOHE VON 6. 30 m NICHT

BEI VORSÄTZEN IN DER GEBAUDEFLUCHT, DIE INSGESAMT WENIGER ALS 40 % DER
GEBAUDELÄNGE BETRAGEN, DARF DIE ANGEGEBENE HÖHE ÜBERSCHRITTEN WERDEN
DIE HOHE DES KNIESTOCKES WIRD BEGRENZT AUF 1,00 m.
DIE HÜftE DES KNIESTOCKES WIRD ERMITTELT ALS MESZ VON OBERKANTE ROH-
DECKE BIS OBERKANTE SPERREN AN DER AUSSENSEITE DER AUSSENWAND.
BEI GEBÄUDERUCKSPRDNGEN, DIE INSGESAMT WENIGER ALS 40 % DER GEBÄUDELANGE
BETRAGEN, DARF DIE ANGEGEBENE MÜHE ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
DIE MAXIMAL ZUIIÄSSIGE FIRSTHÜHE BETRÄGE' BEI ll 12.00 m.
DIE MAXIMAL ZULÄSSIGE FIRSTHÜHE BETRÄGT BEI leID 10.00 m.
DIE OBERKANTE DES FERTIGBODENS DER GARAGE DARF EINE HOHE VON + 0,20 m
NICHT ÜBERSTEIGEN.
HINWEIS : KELIIERGESCHOSSE DER BAULICHEN ANLAGEN SIND AUFGRUND DER TOPO-
GRAPHISCHEN VERHALTNISSE NICHT IMMER IM FREIEN GEFÄLLE AN DAS ÖFFENT-
LICHE KANALNETZ ANZUSCHLIESSEN UND ZU ENTWÄSSERN. FOR DIE IM UG ANGE-
ORDNETEN NASSRAUME SIND ENTSPRECHENDE ABWASSERHEBEANLAGEN VORZUSEHEN.
(VERGL. DIN 1986 "ENTWÄSSERUNGSANLAGEN FtJR GEBÄUDE + GRUNDSTtJCKE)
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2.2 PE$TSETZtWGEN ZtR GRtNORDNtWG

ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT (S 9 ABS. l NR 20 BAUGB

UM DIE BEEINTRÄCHTIGUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT ZU KOMPENSIEREN. DIE
DURCH DEN BEBAUUNGSPLAN HERVORGERUFEN WERDEN KONTEN, WERDEN SAMMELAUS-
GLEla SMASSNAHMEN FESTGESETZT. DIE ZUORDNUNG ERFOLGT IM VERHÄLTNIS DER
VORAUSSICHTLICHEN VERSIEGELUNGEN IM FOLGENDEN RAHMEN :

FUR PRIVATE EINGRIFFSVORHABEN 70 % DER AUSGLEICHS- UND ERSATZ-
LEISTUNGEN
FOR ÖFFENTLICHE ERSCHLIESStJNGSMASSNAHMEN 30 % DER AUSGLEICHS- UND
ERSATZLEISTUNGEN

AUF DEN IN DER ZEICHNUNG DARGESTELLTEN FLACHEN NACH S 9 ABS
BAUGB SIND FOLGENDE MASSNAHMEN DURCHZUFt)EBEN :

l NR.20

SAFllWIÄUSGLEICHSla$SNAliFa l

EXTENSIVIERUNG VON 2 . 940 qm EHEMALIGEM ACKERLAND
ANgEl.LIG ALS: 2.090 qm EXTENS]VWIESE (].-2 SCHÜRIG. OHNE DtJNGUNG)

850 qm HECKEN ÄUS EINHEIMISCHEN GEHÖLZEN DER
LISTE B UND C
ANPFLANZUNG VON 10 STOCK OBSTHOCHSTÄMMEN
ODER EINHEIMISCHEN LAUBHOCHSTÄMMEN DER
LISTEN A UND B .

SÄFllmLAU$GLEICHSlqA$SNAHME 2

EXTENSIVIERUNG VON 1. 500 qm EHEllAIJIGEM ACKERLAND
ANTEILIG ÄLS: 1.500 qm EXTENSIVWIESE (1-2 SCHaRIa. OHNE DtJNGUNG)

ÄNPFLANZUNG VON 12 STÜCK OBSTHOCHSTAMMEN
DER LISTE B .

MASSNAHME 3 : (ERSÄTZMASSNAHME AUSSERHALB DES EIGENTI.leHEN
GELTUNGSBEREICHES) :

EXTENSIVIERUNG VON
ANTEILIG AL$ :

100
405
220

qm EHEMALIGEM ACKERLAND
qm EXTENSIVWIESE (l-SCHtJRJIG. OHNE DUNGUNG)
qm HECKEN AUS EINHEIMISCHEN GEHÖLZEN DER

LISTE B UND C
SUKZESSIONSFLACHE
ÄNPFLANZUNG VON 19 STÜCK OBSTHOCHSTAMMEN
ODER EINHEIMISCHEN LAtJBHOCHSTÄMMEN DER
LISTEN A UND B .

qm475
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FmSSNAHFm 4 (ERSÄTZFmSSNÄHME AUSSERHALB DE8 EIGENTLICHEN GELTUNGS
BEREIClmS)

EXTENSIVIERUNG VON 1. 125 qm EHEMALIGEM ÄCKERI,AND
ANTEILIG ALS: 850 qm EXTENSIVWIESE (l-SCHÜRIG. OHNE DÜNGUNG)

275 qm HECKEN AUS EINHEIMISCHEN GEH01JZEN DER
LISTE B UND C
ANPFLANZUNG VON 3 STÜCK OBSTHOCHSTAMMEN
ODER EINHEIMISCHEN LAUBHOCHSTÄMMEN DER
LISTEN A UND B.

PFLÄNZENLISTEN

UM EINE LÄNDSCHAFTSGERECHTE UND OKOLOGISCH WIRKSAME BEPFLANZUNG DES GE-
BIETES ZU GEWÄHRLEISTEN, WERDEN NACHFOLGENDE GEHOLZARTEN FESTGESETZT. DIE
LISTE DER DARIN AUFGEFÜHRTEN GEHÜLZARTEN IST JEDOCH NICHT ABSCHLIEßEND.

PFLÄNZENÄUSWÄHLLISTE Ä (großkronige Laubbäume)

QUZRcus ROBUR
ACER PLATANO1DES
TILIA CORDATÄ
FRÄXINUS EXCELSIOR
FÄGUS SYLVATICA
ULMUS CAMPESTRIS

STIELEICHE
SPITZAHORN
WINTERLINDE
ESCHE
ROTBUCHE
FELDULME

PFLÄNZENAUSWAHLLISTE B (mittelkronige Laubbäume und Obstbäume)

CARPINUS BETULUS
ACEH CÄMPESTRE
BETULA PENDULA
MORBUS Alla
JUGLANS REGIE
MALUS OPEC .
PRUNUS AVIUM
PRUNUS OPEC .

HÄINBUCHE
FELDAHORN
SÄNDBIRKE
MEHLBEERE
WALNUSS
APFELBAUM IN HOCHSTÄMMSORTEN
SÜSSKIRSCHE
ZWETSCHE, PFLAUME UND MIRABELLE
IN HOCHSTAMMSORTEN
BIRNBAUM IN HOCHSTÄMMSORTEN
EBERESCHE

PERUS OPEC .
MORBUS AUCUPARIA

PFLÄNZENAUSWÄHLLl$TE C (Sträucher)

CORPUS SÄNGUINEÄ
CRÄTÄEGUS MONOGYNA
CORYLUS ÄVELLANA
EUONYMUS EUROPAEUS
LIGU$TRUM VULGARE
LONICERA XYLOSTEUM
PRUNUS SPINOZA
ROSA RUBIGiNOSÄ
ROSA CÄNINA
ROSA MULTIFLORÄ
SALIA CAPREÄ
VIBURNUM SANTANA

HARTRIEGEL
WEISSDORN
HA$ELNUSS
PFAFFENHÜTCHEN
REINWEIDE
HECKENKIRSCHE
SCHLEHE
ZÄUNROSE
HUNDSROSE
BOSCHELROSE
SALWEIDE
WOLLIGER SCHNEEBALL
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TEILDTRCHLÄSSIGE BELÄGE

DIE UNTERGEORDNETEN ABZWEIGENDEN STICHSTRASSEN (PLANSTRASSE Ä + B)
SIND MIT BETONPFLÄSTERBELAGEN HERZUSTELLEN. EIN FUGENVERGUSS DIESER
BELÄGE IST UNZULASSIG .
DIE PRIVATEN PLATZ- UND WEGEFLACHEN SIND MIT OFFENPORIGEN BELAGS-
MATERIALIEN ANZULEGEN, BZW. MIT ENTSPRECHEND GROSSER FUGE AUSZUBILDEN
UM EIN VERSICKERN DES OBERFLÄCHENWASSERS ZU ERMÖGLICHEN.

EHEN. STRÄuchERN UND SONSTIGEN BE-
BT.]:!ANZIJNCEN. SOWIE DIE BINDUNGEN FÜR BEPFLÄNZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG
von BÄUMEN. jTRAUCnEKW UND SONSTIGEN BEPFLXNzuNGEW
( $ 9 ABS. l NR. 25 A BAUGB )

INNERHALB DER FLACHEN ZUM ÄNPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN SIND
GEHOLZARTEN DER LISTEN Ä, B UND C GEMASS NACHFOLGENDEN PFLÄNZSCHEMATA
BZW. M]T EINER PFLANZE)ACHTE VON EINER PFLANZE PR0 2.25 qm FLÄCHE AN-
ZUPFI A'NZEN UND MIT ERSATZVERPFLICHTUNG ZU UNTERHALTEN.
DIE BESTIMMUNGEN DES NACHBARRECHTES SIND HIERBEI STRIKT EINZUHALTEN.

MINDESTPFLANZQUÄLITÄT

DIE MINDESTPFLANZQUALITAT DER GEHÖLZE IST WIE FOLGT EINZUHALTEN

HOCHSTAMME !NNERHÄLB DER FREIFLÄCHEN 2 BIS 3 MAL VERPFLANZT ,
STAMMUMFANG IO-12 CM
3 MÄL VERPFLANZT,
STAMMUMFÄNG 16-18 CM
2 BIS 3 MÄL VERPFLANZT,
175-200 CM HOHE
2 MAL VERPFLANZT,

HOCHSTAMME IM VERKEHRSBEREICH

KLEISTER

STRÄUCHER 60-100 CM HAUE

PFLANZSCHEMATÄ (GRENZABPFLÄNZUNG ÄUF DEN PRIVATEN GRtJNDSTOCKEN ZUM
WIRTSCHÄFTSWEG)

BREITE 5 , 00 m

l.U l.n l.U l.n l.B l.n l.n l.n l.n l.U l.n

S = Strauch der Liste C
M = Miüolkrortiger Baum der LHe B

S S S 6   S 6 6 6 8 S S 6 nw. t .=]

S S S $ S S S 6 6 8 B 6 6 nW l,H)
U H H U H U U U U U H U U LEIB. l .s)
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BREITE 3 . 00 m
1.50 1.90 1.SO 1.90 tg) 1,50 1.SO l.X} l.a 1.50 1.SQ

VERKHUKSGRÜN

IM VERKEHRSBEREICH SIND AN DEN GEKENNZEICHNETEN STELLEN HOCHSTAMME DER
AU8WAHLLISTEN A UND B ANZUPFLANZEN UND MIT ERSATZVERPFLICHTUNG ZU UNTER-
HALTEN. DIE MINDESTGROSSE DER OFFENEN BAUMSCHEIBEN BETRÄGT HIERBEI 6.00 qm
DIE BAUMSCHEIBEN SIND GEGEN PÄRKENDE UND FAHRENDE FAHRZEUGE ZU SICHERN.

2.2.3 FLÄCHE MIT BINDUNGEN FtR DIE ERHALTUNG VON BÄUIWN
( S 9 XBS. l NI. 25.B BAUGB )

INNERHALB DER FLÄCHEN MIT BINDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN SIND DIE
VORHANDENEN OBSTHOCHSTÄMME MIT ERSÄTZVERPFLiCHTUNG ZU ERHALTEN. SOWEIT
EINZELNE BAUME AUS VERKEHRSSICHERUNGSGRÜNDEN ODER GRÜNDEN DER BILLIGKEIT
BESEN'pIGT WERDEN AUSSEN, SIND ÄLS AUSGLEICH DAFÜR MIND. ZWEI 0BSTHOCH-
STAMME IM BEREICH DER AUSGLEICHSFLACHEN 1,2,3 ODER 4 ANZUPFLÄNZEN.

2. 2 . 4 GESTALTUNG DER NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN

DIE NICHT OBERBAUTEN GRUNDSTOCKFLACHEN BEBÄUTER GRUNDSTÜCKE SIND
GÄRTNERISCH ZU GESTALTEN UND ZU PFLEGEN, SOWEIT SIE NICHT ÄLS ZUFAHRT
ODER NOTWENDIGE STELLPLATZFLACHE BENOTIGT WERDEN .
MINDESTENS 20 % DER NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLACHEN SIND ÄLS
GEHOLZFLACHEN AUSZUBILDEN .
FÜR DIE AUSWAHL DER GEHÖLZE GELTEN DIE ANGABEN NACH PUNKTE 2.2.2
(PFLANZLisrEN) s].NNGEMASS .
DER MAXIMALE ANTEIL AN NADELGEHOLZEN AUF DEN NICHT ÜBERBAUTEN GRUND-
STÜCKSFLACHEN WIRD MIT 20 % FESTGESETZT. FICHTEN UND TANNEN ALS
GRENZHECKEN SIND UNZULÄSSIG .
PRO ANGEFANGENE 300 m2 GRUNDSTÜCKSFIIACHE IST EIN LAUBBAUM DER LISTE A
ODER B ZU PFLANZEN UND MIT ERSÄTZVERPFLICHTUNG ZU UNTERHALTEN.
AUF DEN NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTOCKENSFLACHEN SIND AUSSERDEM NACH
ÖRTLICHER VORSCHRIFT DER VERBÄNDSGEMEINDEWERKE OBERFLACHENWASSERVER-
DUNSTUNGSMULDEN UND SONSTIGE VERSICKERUNGSEINRICHTUNGEN HERZUSTELLEN .
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2 . 3 ÖRTLICHE BÄI.VORSCHRIFTEN NACH LBÄUO

GEM. LANDESBAUORDNUNG FüR RHEINE:AND-PF;\LZ (LBAUO) VOM 24 . NOVEMBER 1998
IGVBL. NR. 22f S. 365)r Z(JLETZT GEÄNDERT DURCH ART. 5 DES 2. LANDESGESETZES
ZUR ;\NDERtJNG VERY;\LTUNGSVOLLSTRECKUNGSRECHTLICHER VORSCHRIFTEN VOM 9.
NOVEMBER 1999 (GVBL. S . 407 )

A. AUSSERE GESTALTUNG DER BAULICHEN ANLAGEN
(S 881 ABS . l NR . l LBÄUO)

DÄCHFORM

FÜR DEN GESAMTEN GELTUNGSBEREICH DES BEBAUUNGSPLANES SIND GEM. PLÄNEIN
TRAG SATTELDÄCHER, ODER ÄUS SÄTTELDÄCHERN ZUSAMMENGESETZTE DÄCHER, SO-
WIE WALMDÄCHER ÄLS DÄCHFORM ZULASSIG. DIE FIRSTRICHTUNGEN SIND MIT DER
PLANEINTRAGUNG ZWINGEN) VORGESCHRIEBEN. NEBENFIR$TE SOLLEN MINDESTENS
30 cm NIEDRIGER ALIS DER HÄUPTFIRST SEIN. DER HAUPTFIRST SOLL VON EINEM
GIEBEL IUM ANDEREN VERLÄUFEN .
KROPPELWALME SIND ZULÄSSIG .
FLACHDÄCHER SIND GRUNDSÄTZLICH UNZULÄSSIG. DIES GILT AUCH FÜR GARAGEN
UND NEBENGEBÄUDE .

DACHNEIGUNG

DIE DÄCHNEIGUNG DER SATTELDACHER IST FESTGESETZT GEM. PLANEINTRAG.
BEI GEBÄUDEN MIT ZUSAMMENGESETZTEN SÄTTELDÄCHERN DÜRFEN DIE DÄCHNEIG-
UNGEN NICHT VONEINANDER ABWEICHEN .
DIE EINZELNEN DACHSEITEN EINES DACHES MASSEN EBENFALLS GLEICHE NEIGUNGS
WINKEL AUFWEISEN .

DÄCHEINDECKUNG

ZULÄSSIG SIND NUR ROTTONIGE ZIEGEL ODER BETONDACHSTEINE ALS DACHEIN-
DECKUNG. SCHWÄRZE, DUNKEL- ODER HELLGRÄUE DACHEINDECKUNGEN SIND NICHT
6 UUA Ö D IU .

DACHOBERSTAND UND TRÄUFÄUSBILDUNG

DER DÄCHÜBERSTAND MUSS AN DER TRAUFSEITE MEHR ALS 50 CM UND ÄM ORTGÄNG
MEHR ÄLS 20 CM BETRAGEN .
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GESTALTUNG VON DACHAUFBAUTEN DACHEINSCHNITTEN UND DACHFENSTERN

DACHAUFBAUTEN (DACHGAUBEN) SIND NUR IM 1. DACHGESCHOSS ZULASSIG.
ZUR GLIEDERUNG DER DACHFLÄCHEN IST EINE KOMBINATION AUS MEHREREN (HÖCH-
STENS 3 STUCK) DACHAUFBAUTEN MÖGLICH. STRASSENSEITIG DARF DIE EINZEL-
BREITE NICHT MEHR ALIS 3.50 m BETRAGEN, GEMESSEN AN DER BREITESTEN STELLE
AUSNAHME: BEI FLEDERMAUSGAUBEN WIRD DIE MITTLERE BREITE GEMESSEN.
DER $EITIJICHE ABSTAND ZUM ORTGANG muß MINDESTENS 2,50 m BETRAGEN.
ZUM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM SIND HÖCHSTENS ZWEI DACHFLÄCHENFENSTER ZU-
LÄSSIG. IHRE EINZELGROSSE DARF 1,50 mz NICHT ÜBERSCHREITEN.
DACHEINSCHNITTE ZUM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM ALS LOGGIA ODER DACH-
BÄLKONE SIND UNZULÄSSIG. AUF DER DEM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM ABGE-
WÄNDTEN SEITE SIND DACHEINSCHNITTE UND/ODER DACHAUFBAUTEN INSGESAMT BIS
ZU EINER GROSSE VON 50% DER LÄNGE DES DACHES ZULASSIG. DER SEITLICHE
ABSTAND ZUM ORTGANG MUSS MINDESTENS 2.50 m BETRAGEN.

B .gl18TXLvuKa DER NICHT tiBERBxuvEN CRUNDSTücKspLXcnEN
L g 8ü81 ABS. l NR.3 LBAUO )

DIE NICHT ÜBERBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLACHEN BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE SIND GÄRT-
NERISCH ZU GESTALTEN UND ZU PFLEGEN ODER NATURNAH ZU BEGRONEN, SOWEIT
SIE NICHT ALS ZUFAHRT ODER ALS NOTWENDIGE STELLPLATZFLÄCHEN BENÖTIGT
WERDEN .
FÜR DIE ARTENAUSWAHL DER BEPFLANZUNG GELTEN DIE ANGABEN DES BEBAUUNGS-
PLANES "FLÄCHEN ZUM ANPFLANZEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN" SINNGEMASS.
STANDPLATZE FUR ABFALLBEHÄLTER, DIE UNMITTELBAR ÄN DIE ÖFFENTLICHE VER-
KEHRSFLÄCHE ABGRENZEN, SIND UNZULÄSSIG. SIE SIND GESTALTERISCH IN DEN
VORGARTEN SO ZU INTEGRIEREN UND ABZUPFLÄNZEN, DASS SIE VOM OFFENTLICHEN
STRASSENRAUM AUS NICHT EINSEHBAR SIND (S 86 LBAUO) Z.B. DURCH MAUER,
HECKE, GELANDEMODELLIERUNG .
AUF DER DEM OFFENTLICHEN STRASSENRAUM ZUGEWANDTEN SEITE SIND ABGRABUNGEN
UNZULÄSSIG. AUFSCHÜTTUNGEN BIS ZU EINER HÖHE VON MAX. 0,70 m tiBER OK
STRASSE ZULASSIG .
DIE NICHT BEBAUTEN GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN DÜRFEN NICHT TIEFER ALS DIE OBER-
KANTE DER NÄCHSTGELEGENEN STRÄngE ANGELEGT WERDEN.
IN DEN RANDBEREICHEN DES GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES SIND DIE
HOHEN AN BESTEHENDE GELANDEFORMEN ANZUGLEICHEN.
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C EINFRIEDUNGEN UND ABGRENZUNGEN UND DEREN GESTALTUNG
!S 88: ÄBS. l NR.3 LBÄUO)

FOR DIE ABGRENZUNGEN DER VORGÄRTEN ZUM ÖFFENTLICHEN STRASSENRAUM UND
SEITLICH JEWEILS BIS ZUR VORDEREN GEBAUDEFLUCHT SIND NUR EINFRIEDUNGEN
AUS HOLZ BIS ZU EINER HOHE VON 80 cm ERLAUBT
SONSTIGE GARTENFLACHEN, DIE ZUR ERHOLUNG DER BEWOHNER DIENEN, RANKEN ZU
ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFLÄCHEN ZUM SCHUTZ VOR EINSEHBÄRKEIT. WIND U8W. MIT
HECKEN UND HOLZLAMELLEN ODER HOLZPALISADEN BIS ZU EINER HOHE VON 1,80 m
ABGEGRENZT WERDEN. ZWISCHEN BENACHBARTEN GRUNDSTÜCKEN SIND NUR HECKEN IN
VERBINDUNG MIT MASCHENDRAHT ZULASSIG .
AUSNAHMSWEISE RONWEW ZWISCHEN BENACHBARTEN GRUNDSTÜCKEN HOLZPALISADEN,
HOLZLAMELLEN ODER MAUERN ÄLS SICHT-, WIND- ODER SONNENSCHUTZ ZUGELASSEN
WERDEN. SOFERN SIE EINE HOHE VON 1,80 m UND EINE GESAMTLÄNGE VON 6.00 m
NICHT ÜBERSCHREITEN.
BEI EINFRIEDUNGEN ZU DEN ANGRENZENDEN LANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTEN GRUND
STOCKEN WESTLICH DES PLÄNBEREICHES SIND DIE BESTIMMUNGEN DES NÄCHBAR-
RECHTSGESETZES RHEINLAND-PFALZ ZU BEACHTEN.
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LANDESPFLEGEGESETZ RHEINLAND-PFALZ

ZUM BEBAUUNGSPLAN

"Poststraße"

DER ORTSGEMEINDE HETTENLEIDELHEIM
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Abb. 1 : Lage des Plangebietes (Auszug aus der TK 25, Blatt Grtjnstadt-West)
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Landespflegerischer Planungsbehag zum Bebauungsplan 'Poststraße"
Entwurf Juli 1996
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Landespflegerischer Planungsbeitrag
der Orbaemeinde Hettenleidelheim

zum Bebauungsplan 'Poststraße
Entwurf Juli 1996

l Zweck der Planaufstellung

Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim beabsichtigt, gemäß ihren gemeindlichen Entwicklungszielen,
an ihrem östlichen Ortsrand eine ca.3ha große Fläche fÜr Wohn- und Mischbauzwecke
auszuweisen. Die betreuenden Flächen werden zuM größten Teil aus den Vorgaben des
Flächennutzungsplanes entwickelt. Lediglich im Norden, bedingt durch die Anbindung des
Gebietes an die planfestgesteUte Umgehungsstraße, kommt es zu kleineren Abweichungen des
Bebauungsplanes im Verhältnis alm Flächennutzungplan. Entsprwhend den gesetzlichen Vorga-
ben sind für das geplante Baugebiet ]andespflegerische Grundlagen zu erarbeiten.

2. Rechtliche Stellung der Landschaßsplanung
in der Bauleitplanung

Im Rahmen voR BauleitplaRTVerfähren sind die Belange VQn Naturschutz und Landschaßspflege
zu berücksichtigen. Dies ergibt sich aus dem $1Abs.5 Baugesetzbuch, wonach die Berück-
sichtigung dieser Belange als einer der Planungsgrundsätze aufgeführt wird.
Durch die sdt dem l.Mai 1993 geltenden Bestimmungen in $8a Abs. l Bundesnaturschutzgesetz
wird der Katalog der Planungsgrundsätze ergänzt und erweitert um die Anwendung der EingriRs-
regelung in der verbindlichen Bauleitplanung.
Im $ 17 des Landespnegegesetz von Rheinland-Pfalz wird näher eingegangen aufdie Rolle der
Landschaßsplanung in da Bauleitplanung, wie sie im Lande Rheinland-Pelz vedahrensmäßig zu
handhaben ist. Im einzelnen werden in einer Verwaltungsvorschiiß des Umweltministeriums
(W-"Landschaftsplaialng in der Bauleitplanung" vom 6.Mäi 1991, geändert am 22.März 93) die
im Rahmen von Bauleitplan-Verjähren abzuarbeitenden landespflegeäschen Inhalte präzisiert.
Dannach besteht für den Träger der Bauleitplanung die Verpnichtung, zunächst zu prüfen, wie
Beeinträchtigungen vermieden werden können(Vemleidungspflicht: z.B. durch die ächtige
Standortwahl von Vorhaben und Gebietsausweisungen, Prümngspßicht ob die angestrebten Ziele
nicht auch durch andere Maßnahmen zu eneichen sind,..). Weiterhin ist zu prüfen, wie
unvermeidbareBeeinträchtigungen vermindert werden können(Minimierungspfhcht z.B. durch
Festsetzung durchlässiger StraßenbaustoHe, Reduzierung von Straßenquerschnitten,...). Die
letzlich verbleibenden Beeinträchtigungen sind schließlich durch geeignete Ausgleich. und
Ersatzmaßnahmen weitgehend zu kompensieren(Ausgleich- und Ersatzpflicht).

3 Zielvorgaben und Restriktionen übergeordneter und
konkurrierender Planungen aus der Sicht der Landespflege

3.1 Regionaler Raumordnungsplan (RROP) Rheinpfalz 1989

Im Regionalen Raumoidnungsplan Rheinpfalz ist im Bereich der Planßäche eine Siedlungs-
elweiterung vorgesehen. Die ösdich angrenzenden Flächen werden als "sonstiger landwirtschaß-
hcher Bereich" dargestellt. Etwas weiter im Norden schließen sich bestehende und geplante
Industrie- und Gewerbeflächen an. Weiter östlich befindet sich ein Vorranggebiet für Wasser-
gewinnung

3
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Landespflegerischer Planungsbeitrag
gel91bglalel!!gp Hettenleüelheim

zum Bebauungsplan "Poststraße"
Entwurf Juli 1996

3.2 Flächennutzungsplan (FNP) der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim

]m derzeit noch gültigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim werden
die Planflächen als Wohnbauflächen dargestellt.
Landespßegerische Restriktionen bzw. Zielvorstellungen sind fÜr das unmittelbare Plangebiet in
Foen einer Ortsrandeingrünung im Osten und Norden dargestellt. Weiterhin wird ein schmaler
Grüngürtd zwischen der bestehenden(grünanlage am Ehrenmal und dem zukünRigen Baugebiet
"Poststraße" dargestellt. ' '

3.3 Sonstige Planungen

Die im Osten Hettenleidelheims vorgesehene Umgehungsstraße Hettenleidelheims ist mittlerweile
planßestgesteHt. Die Poststraße erhät demnach eine direkte Anbindung an die Umgehungsstraße.
Weiter nördlich des Plangebietes beenden sich bestehende und geplante Industrie- und Gewerbe-
flächen. Dieses Gebiet stellt ein hohes zukünRiges gewerbliches Entwicklungspotential im
Nordostenvon liettenleideheim dar. ' ' '

4. Bestandsauß\ehre
Im folgenden werden die verschiedenen Umweltfaktoren und Umweltmedien hinsichtlich ihrer
derzeitigen Ausprägung(Zustand) und der aktuellen Leistungsfähigkeit(Bewertung), ihrer
voraussichtlichen zukünftigen Entwicklung -ohne Berücksichtigung der geplanten Bebauung-
(Prognose) sowie ihrer landespflegerischen Entwicklungsmöglichkeiten(Ziele) untersucht. '
Am Schluß dieser Untersuchungen steht ein schlüssiges Konzept, das die vorhandenen
Naturraumpotentiale des Geltungsbereiches in einer air den Naturhaushalt und das Land-
schaRsbild bestmöglichsten Art und Weise weiterzuentwickeln trachtet.

ses 'Landespflegeäsche Entwicklungskonzept" steht naturgemäß der geplanten Siedlungs-
entMcHung in Foml von Bebauungen in weiten Teilen entgegen und ist deshalb gegen und mit
dem Bebauungskonzept im Rahmen des BauleitplanverfMens abzuwägen. Soweit einzelne

e

4.1 Naturraum / Relief / Geologie

Das Plangebiet liegt am nordexponierten Abhang eines breiten, lößüberzogenen Buntsandstein-
Rückens, der das nördliche Ende des Haardtgebirges bildet. Naturräumlich zählt dieser flach
geneigte Abhang und die nordwärts anschließende Tertiär-Senke zum Eisenberger Becken
(Einheit Nr. 227.6). Hierbei handelt es sich um ein tertiären Senkungs6eld mit reichlichem
Vorkommen von mannen Sedimenten wie Klebsand, Meeressand, Ton und Kalk. Diese
mineralischen RohstoflVorkommen sind damit auch Ursache fÜr eine verhältnismäßig 6tihe und
starke Industrialisierung dieser sonst eher ländlich stukturierten Region. Die Ortslage HeHen-
leidelheims sowie die umliegenden Flächen entwässem über den Schulwiesengraben und den
Seltenbach in den Eisbach '

4.2 Abiotische Landschaftskomponenten

4.2.1 Klima

AU'SGANGSLAGE:
Das Klima der Region ist durch besondere Wännegunst und Trockenheit gekennzeichnet. Der
mittlere jährliche Niederschlag liegt bei ca. 550 mm. Die mittlerejährliche Lufbemperatür von
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Im Sommer gehen die Niederschläge oß in Form kurzer, heRiger Schauer nieder. Etwas mehr als
die Hälße der JahresniederscHäge hält über das Sommerhalbjahr. Die potentielle jährliche
Evapotranspirationrate von ca.700 mm führt zu häufigem WasserdeHlzit der Standorte tiber das
Sommerhalbjahr.
Die Lage im Randbereich des stark belasteten Rheingrabens bedingt ein eher ungünstiges
Biokllma, bei dem häufige Schwületage sowie Inversionslagen bei austauschamien WeHerlagen
zu gesundheitlichen Belastungen führen können. Verglichen mit dem eigentlichen Rheingraben
stellt sich die luRhygienische Lagejedoch insgesamt um einiges günstiger dar, und zwar aufgrund
der eHektiveren Durchltlftungssituation sowie der umliegenden Kaltluäentstehungsflächen im
Nahbereich des Planungsgebietes.

BEWERTUNG:
Die Planflächen spielen keine bedeutende Rohe bei lokalen Lußaustauschprozessen. Die Lage des
Plangebietes nördlich(hangabwärts) zum Ortskem Hettenleidelheims läßt aufeine nur geringe
klimatische Wechselwirkung zwischen Plangebiet und Siedlungsflächen schließen. ' '

PROGNOSE:
Ein positiver bzw. negativer Trend ist derzeit nicht festzustellen

$ 2 i.PnG
.l.uftverunreinigungen und Lärms'irkungen sind auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der
LandschaÜspflege gering zu halten"

Beeinträchtigungen des Klimas, insbesondere des örtlichen Klima, sind zu vermeiden, Unvermeidbare
Beeinträchtigungen sind auch durch landschaftspflegerische Maßnahmen auszugleichen oder zu mindern.
Entlang der Poststraße sollten großkronige Bäume angepflanzt werden, die die negativen
Mengen dieser Verkehrsfläche abmildem können. Versiegelungen sollten generell vemlieden
werden, bzw. durch entsprechende Ausgleichspflanzungen klimaneutral gestaltet werden.

4

ZIELE

4.2.2 Böden

AUSGANGSLAGE:
Bei den vorliegenden Böden handelt es sich um kolluvial beeinflußte bzw. aus Lößschleiem
verschiedener Mächtigkeit hervorgegangene Parabraunerden und Braunerden.
Solche Böden weisen eine hohe Fruchtbarkeit auf; aufgrund ihrer TiefËründigkeit, ihrer hohen
Basengehalte sowie ihks günstigen Wasser- und Lufthaushaltes.
Die.Hauptbodenart ist hierbei ein Schuß' mit vereinzelten Einlagerungen von kiesigen und
sandigen Komanteilen. Unter dem Schuß'stehen tertiäre Sande an(vgl, dazu auch(}eotechnik
Gmbh, 1996)

BEWERTUNG:
Die Leistungen des Natuipotentials Boden beruhen im wesentlichen auf den
Funktionen:
- Regelungdes Stoß- undEnergieumsatzes innerhalb des Nattirhaushaltes

(Regelungsfunküott).
- Erzeugung von Biomasse, alspßanzltches und tieüsches Gewebe

(Produktion:Junküon).
LebensraumlMnktion Jür Bodenorganismen

(notop#unMon).
File'ierung uttd Entkeimung des Sickerwassers

(Filter$nktion)

folgenden
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Für die menschlichen Bedür6lisse steht die Funktion des Bodens als Produktionsstandort von
gesunder und ausreichender Nahrung an erster Stelle. Hierbei handelt es sich um eine fÜrjeden
erkennbare ökologische Leistung der Böden. Die Eignung einer Fläche fur die Nahrungsmittel-
produktion wird in Form des biotischen Ertragspotentiales ausgedrückt. Die beschriebenen
Bodenverhältnisse belegen eine gute Fruchtbarkeit des Bodens mit entsprwhender Bedeutung fÜr
die Nahrungsmittelproduktion. Eine Gefährdung dieser Eigenschaßen kann zum einen durch
strukturelle Qualitätseinbußen des Bodengefuges infolge wasser- und/oder windbedingten
Bodenabtrages, Bodenverdichtungen, Bodenumlagerungen sowie Bodenversiegelungen eintreten.
Aufder stoßlichen Seite können qualitative Verluste durch Veränderungen des pH-Wertes, durch
Schadstoßänreicherungen sowie Nährstonauswaschung eintreten.
Die aktuelle Erosionsgeßährdung der Flächen ist aufgrund der gelingen Hangneigung als mittel
zu bezeichnen.

Die ausreichend bis gut mit Basen versorgten Böden des Plängebietes neigen infolge ihres
Kalkgehaltes zu einer Ameicherung von Schwemletallen.' Die Empfindlichkeit Ür
SchwermetaHanreicherung ist damit. als mittel bis hoch zu bezeichnen
Die Neigung der Böden zu Verdichtungen ist -vor allem im feuchten Zustand- sehr hoch. Die
Empfindlichkeit iä Bezug aufVerdichtungen ist demnach sehr hoch.

\

PROGNOSE: . . . . .

Bei einer weiterhin unveränderten Nutzung der Planflächen sind keine schwerwiegenden
Gefährdungen des Bodenpotentiales zu erwarten. Eine gewisse Genähdung geht im Bereich der
landwirtschaRlichen Flächen von den laufend aufgebrachten Pestiziden aus, insbesondere dann.
wenn es sich dabei um langlebige und schwer abbaubare chemische Verbindungen handelt. Im
Nahbaeich der Poststraße ist von einer zusätzlichen, wenn auch eher geringen Belastung durch
die SchadstoHe des Straßenverkehr auszugehen. ' ' '

$ 21 PnG
".die Naturgüter sind, soweit sie sich nicht erneuern, spamam zu nutzen".
.Boden ist zu erhalten; ein Verlust seiner natürlichen Fruchtbarkeit ist zu vermeiden".
$l BauGB
".mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden".
Auf den landwirtschaftlich und kleingärtnerisch genutzten Flächen sollen durch weitgehenden
Verzicht auf Mineraldünger- und Pestizide die Belastungen fÜr Böden und Grundwasser
vermindert werden. Versiegelungen und Verdichtungen sollen aus Gründen der Erhaltung eines
intakten Stoß- und Energiekreislau6es der Böden unterbleiben. Bei unvemieidlichen Baumaß-
nal)men solltejeweils überprüR werden, inwieweit Entsiegelungen im näheren Umfeld zu einem
Ausgleich der Beeinträchtigungen beitragen können. Das natürliche Relief und damit die
natürliche Schichtung der Böden sollen erhalten bleiben. Aufbeiden Seiten der Poststraße sollten
möglichst dauerbegrünte Streifen von mind. 10m Breite entwickelt werden, die Verkehrs-
schadstoHe in den oberen Bodenschichten zurückhalten können und möglichst biologisch
abbauen.

ZIELE

4.2.3 Wasserhaushalt

AUSGANGSLAGE:
Im Plangebiet beenden sich keine natürlichen Oberflächengewässer. Grundwasser steht in den
oberflächennahen Schichten keines an(vgl. Geotechnik Gmbh, 1996). Eine Nutzung von
Grundwasservorkommen wird derzeit weder vorgenommen noch ist eine solche im Plangebiet
oder in dessen Umfeld nach unseren Informationen geplant. Weiter östlich -außerhalb des
Plangebietes- weist der Regionale Raumordnungsplan jedoch ein Vorranggebiet Nr Wasser-
gewinnung aus.
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BEWERTUNG:
Unter dem Begä# Hase/po/eh/fa/ versteht man die Gesamtheit aller Leistungen des
Wasserhaushaltes eines bestimmten Landschaßsausschnittes
Hierzu werden Folgende Teilbereiche gezählt:
. Bereitstellung von sauberem Gruttd- utü Obergächetiwasser

laür Mensch, Tier- undPßwtzenwelt(Wasser-Dmgebotspotential)
- Die Fähigkeit einer Fläche, Oberßächenwasser zu versickern UYiddas

GmtlM'asset anzureichem(Gmndwassemeubildungspotential)
- Die Fähigkeit einer Fläche, Oberßächetlwasser zuritckzuhalten

lndHoctm'asserspttzett zu brechen(Retentionspotenüal)
- Die Funhion von Gewissem uyldFeuchtgebieten als Lebensraumfur die

riet- UTidPßanzenwelt(Biotoppotenüal)
Wichtig fÜr die Bildung von sauberem Grundwasser sind die Überdeckungsverhältnisse über dem
oberüächennahen Grundwasserleiter. Der unter den lehmigen Deckschichten anstehende Obere
Buntsandstein gilt als KluRgrundwasserleiter mit einem entsprechend inhomogenen und schwer
abschätzbaren hydrogeologischen Verhalten. Die an der Oberfläche anstehenden lehmigen
Schichten verfügën über eine verhältnismäßig gute Puder- und Austauschkapazität, sodaß z.B.
Schwermetalleinträge in diesen Horizonten zurückgehalten werden können. Damit ist die
Filterwirkung der Deckschichten bezüglich der Schwemletalle als mittel zu bezeichnen. Die
physikalische Filterwirkung ist als mäßig bis gering zu bezeichnen.
Von entscheidender Bedeutung Hr das Retentionspotential einer Fläche sind die Parameter:
Bodertat, Neigung: Bewuctis und Versiegelungsgrad, wp?Xe klimatische Faktoren (3lisbesonäexe
die Anzahl und das jeweilige Ausmaß von Starkregenereignissen). Generell können die mit
Dauerbewuchs begrünten Flächen des Plangebietes als ökologisch vorteilhaRer als die intensiv
landwiltschaMch genutzten Flächen eingestuß werden. Am schlechtesten schneiden im Vergleich
versiegelte oder stark verdichtete Flächen ab, da in solchen Bereichen praktisch keine
Niederschlagsretention erfolgt und das auftretende Regenwasser nahezu vollständig abfließt
Eine vergleichsweise hohe Retentionsleistung ist deshalb air alle extensiv bewiüschaReten
Flächen im Süden und Südwesten des Plangebietes anzunehmen.

PROGNOSE:
Bei unveränderten Bedingungen innerhalb des Plangebietes sind nur geringe nachteilige
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu erwarten. Diese gehen aus von den Niederschlags -
abfltissen der Poststraße, die seitlich in den Erdboden versickem, sowie von den intensiv
bewirtschaReten LandwirtschaRsflächen, die regelmäßig mit Pestiziden und Mineraldtlngem
behandelt werden(Auswaschung in das Grundwasser, Aufträge in Oberflächengewässer).

$ 2 LPaG

.derVerbrauch der didi emeuemden NatuiEüterbt so zu steuern, daß sie nachhaltig zur Vermutung stehen"

..Gewisser sind vor Verunninigungen zu schützen."

Die natüdiche Retention sowie die(]nmdwassemeubildungsrate innerhalb des Plangebietes sollen
im derzeitigen Ausmaß erhalten werden durch den Verzicht aufVersiegelungen und Bodenver-
dichtungen. Ein größerer Anteil an dauerbegrünten Flächen sollte piinzlpiell angestrebt werden.
Grundwasserverschmutzungen sind zu vermeiden durch den Erhalt und die Förderung einer
belebten, aktiven OberbodauKlücht sowie einen möglichst hohen Anteil dauerbegrtinter Flächen.
Abgrabungen und das Abschieben des Obeöoden sollen ebenfäls unterbleiben. Der Einsatz von
Mineraldüngem und Pestiziden auf den landwirtschaRlichen Intensivflächen sollte soweit wie
möglich reduziert bzw. am besten vollständig vem)ieden werden

Z:ELE

7



Landespflegerischer Planungsbeitrag
der Orbaemeinde Hettenleidelheim

zum Bebauungsplan "Poststraße"
Entwurf Juli 1996

4.3 Biotische Landschaftsfaktoren

4.3.1 Reale Vegetation / Nutzungen

AUSGANGSLAGE:
Durch die unterschiedlichen Nutzungsformen innerhalb des Plangebietes in Verbindung mit dem
jeweiligen spezi6schen Standortpotential der einzelnen Flächen. haben sich im Laube der Zeit
diHerenzierte Vegetationsmuster entwickelt. Diese können hinsichtlich ihrer floristischen
Ausprägung in verschiedene Biotoptypen untergliedert werden. Im folgenden werden die im
Gd)iet kartierten Biotoptypen kurz charakterisiert und durch die darin vorkommenden typischen
Pflanzenarten belegt.
Die räumliche Verteilung der einzelnen Biotoptypen ist aus Karte l(Bestand) zu entnehmen. Die
Geländekartierungen wurden im Frühjahr 1993 durchgeführt und im Frühjahr 1 995 ergänzt.

give Vollversieaelungen
Die im Gebiet befindlichen Baulichkeiten sowie vollversiegelte Verkehrsflächen werden unter
einer Einheit zusammengefasst. Solche Flächen spielen im Naturhaushalt keine bzw. eine sogar
negative Rolle. Die Bodenfunktiohen und die Wasserkreisläu6e können in diesen Flächen nicht
mehr oder nur in stark eingeschränktem Maße statt6nden.

Einheit 2: SchotterÜächen
Zum Teil wurden kleinere Flächen Hr Verkehrszwecke durch Schottereinbau stabilisiert. Diese
Bereiche sind nahezu 6ei von Pflanzenwuchs und weisen aHenfäls noch vereinzelt Vertreter der
TättrasengeseUschaßen auf Die Boden- und Wasserhaushaltsfiinktionen sind aufdiesen Flächen
eingeschränkt.

Einheit 3: Tättrasen

Die mechanisch stärker beanspruchten Bereiche weisen ein Spektrum von Pflanzenarten auf: die
an solche Belastungen angepaßt sind. Hierzu zähen insbesondere folgende Arten: Einjähäges
Rispengras (Poa annus), Weidelgras (Lolium perenne), Breitwegerich (Plantage major) und
Weißklee(Trifolium repens). Daneben kommen auch vereinzelte Arten der WirtschaRswiesen
sowie Ruderalarten aufdiesen Flächen vor.

Ei!!!!eit 4; Ackerflächen

Größere Teile des Plangebietes werden ackerbaulich intensiv genutzt(überwiegend Getreidebau).
Soweit 6eistehende Einzelbäume in den Ackerßächen vorkommen, werden diese als eigene
Einheit (Nr. 11) aufgeführt. '

Einheit 5: Schafweide

Hiebei handelt es sich um Dauerweideland. Die Grasnarbe ist ständig kurz gehalten durch den
starken Verbiß. Der Artenbestand ist deshalb auch veramlt, ähnlich wie bei intensiv bewirt-
schaRetem Grünland.

Einheit 6: Wiese
Unter dieser Einheit wurden sämüiche Pflanzenbestände in denen Gräserarten dominieren und die
nicht der Einheit 5 zuzurechnen sind zusammengefasst. Das Altenspektrum dieser Bereiche ist
reichhaltiger als bei Einheit 5.

Einheit 7: Gras-Kraut-Brachestadien

Bestände dieser Kategorie bauen sich aus Arten unterschiedlicher PflanzengesellschaRen aufl
Gemeinsam ist ihnen jedoch der ruderale Charakter sowie eine stärkere Dynamik in der Arten-

8
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zusammensetzung. Die relativ große VieKalt an Blütenpflanzen fuhrt andererseits zu einer hohen
Attra](ävität dieser Bereiche fur Insekten und Spinnen. Typische Pflanzenarten sind z.B: Beifuß.
Goldrute, Schöllhaut, Brennessel und Wiesen-Bärenklau.

E!!!!!ei!.&..GdüKhe, Hecken
Diese Einheit wird im wesentlichen gekennzeichnet durch Gehölzarten wie Zwetschensämlinge
Weißdom, Haselnuß, Feldahom und Holunder. Im Randbereich dieser Gebüsche kommen Amen
da Bischen und halbschattigen bäume vor, wie z.B. Knoblauchs-Hederich(Alliaria petiolata) und
Giersch(Aegopodium podagraäa), stellenweise aber auch Arten stickstoMeicher Lebensbereiche
wie z,B. Brennessel und Quwke. Durch ihre bandartige, lineare Struktur dienen solche Bestände
vielen Tieren als Wanderwege

\

thochstämmen

Im Plangebiet befindet sich eine verhältnismäßig große Fläche, die derzeit als Geflügelauslauf
genutzt wird. Am Boden ist keinerlei PflanzenaufWuchs zu erkennen, da der hohe Besatz mit
Federvieh .einen solchen nicht zuläßt. Der gesamte Bereich wird jedoch von älteren Obsthoch-
stämmen eingenommen, sodaß zumindest in der Kronenschicht ein hoher Strukturreichtum zu
verzeichnen ist. Bei den Obstbäumen handelt es sich überwiegend um Zwetschen und
Süßkirschen.

Einheit 10: Streuobstwiese
Im südöstlichen Planbereich beendet sich eine Wiese, die mit Obsthochstämmen überstanden ist
Hierbei handelt es sich überwiegend um Äpfel-, Bimen- und Zwetschenbäume. Die Wiesennarbe
wird extensiv bewirtschaRet und weist deshalb auch ein verhätnismäßig vielEHtiges Arten-
spektrum auf Häußg anzutreten sind hierbei der Spitzwegerich und das Wiesenrispengras sowie
weitere Wiesenarten.

Einheit 1 1: Einzelbäum-
Folgende Bäume wurden kartiert:
o verschiedene Obsthoch- und -halbstämme(Apfel, Zwetschen, Kirsche)

auf dem Flurstück Nr. 13 13/3
o Ein älterer Süßkirschhochstamm, ein ApEelhochstamm, ein Zwetschenhalbstamm und eine

ältere Walnuß aufdem Flurstück Nr. 223/4.

EilÜeit 12: Sandsteinmauer

Auf den FlurstückNm. 213/8 und 213/9 befindet sich entlang der nördlichen Grenze eine ältere
und zum Teil auch schon verfäHene Sandsteinmauer. EbenfäHs beendet sich eine Sandsteinmauer
als Einüiedung um die Grünßäche am Ehrenmal, die sich westlich an das Plangebiet anschließt

Q$tellte Landmaschinen

Als negativ zu wertende Zusatzstrukturen wurden im Plangebiet verschiedene Ablagerungen von
Baumaterialien sowie einige abgestellte ältere Landmaschinen aufden FlurstückNm. 213/8 und
213/9 kartiert.

4.3.2 Hleutige potentielle natüHiche Vegetation

AUSGANGSLAGE:
Unter den derzeit harschenden Standortbedingungen würde sich als natürliche SchlußgesellschaR
eine Perlgras-Buchenwald entwickeln, mit Übergängen zum Hainsimsen-Buchenwald auf den
etwas ärmeren Standorten.

Die beherrschenden BaumaHen wären hierbei: Rotbuche(Fagus sylvatica), Traubeneiche(Quer-
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cus petraea), Stieleiche (Quercus robur), Winterlinde (Tina cordata) sowie einige weitere HaH-
hölzer, die gelegentlich eingestreut wären, wie z.B. Süßkirsche(Prunus avium), Spitzahom(Aber
platanoides), Bergahom (Aber pseudoplatanus) und Hainbuche (Carpinus betulus).

4.3.3 Tierwt,!t

AUSGANGSLA(]E:
Im Rahmen der Biotoptypenkartierung wurden faunistische Zufallsfünde festgehalten
Vogelarten wurden im Gebiet beobachtet:
Amsel Turdus merula
Domgrasmücke Sylvia communio
Elster Pico pico
Grünfink Carduelis chloris
Haussperling Passer domesticus
Kohlmeise Paris major
Mauersegler Apus apus
Mehlschwalbe Delichon urbica
Ringeltaube Columba palumbus
Daneben wurden verschiedene insekten-, Spinnen- und Schneckenarten in den extensiv
Bereichen im südlichen Plangebiet beobachtet.

Folgende

genutzten

4.3.4 Naturschutzpotential / Objekte und Flächen des Arten- und Biotopschutzes

BEWERTUNGl:
Ausgehend vom Seltenheits- und Geeährdungsgrad der verschiedenen Biotoptypen sowie von
deren aktuellem Artenbestand und einer eventuellen Rolle fur den Biotopverbund, werden
nachfolgend die kartierten Biotoptypen nach naturschutzEachlichen Käteäen bewertet.

Abb. 3: Wert der Fläche Hir den Arten- und Biotopschutz
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InnedlaJb der Plangebietsgrenzen ergibt sich gemäß obigem Bewertungsschema folgende Wert.
und Flächenverteilung der Biotoptypen (Tab. l).

Neben dieser Bewertung des aktuellen Zustandes Hr Zwecke des Arten- und Biotopschutzes läßt
sich auch die Eignung der Standorte fÜr potentielle Entwicklungsmaßnahmen des Naturschutzes
emutteln, sodaß der Gesamtwert des Naturschutzpotentiales sich aus aktuellem und potentiellem
Wert air den Arten- und Biotopschutz zusammensetzt. Die standörtlichen Qualitäten, wie sie
weiter oben beschrieben worden sind, stehen fur ein Entwicklungspotential, das eine nur gering
spezialisierte Vegetation zuläßt. Vergleichbare Standorte kommen im Lande Rheinland-Pfalz
verhältnismäßig häufig vor. Somit muß eine Aufwertung von einzelnen Flächen unter Berücksich-
tigung des Käteriums "potentielle Entwicklungseähigkeit" nicht erfolgen

Im Plangebiet finden sich keine Flächen der Landesbiotopkartierung Rheinland-P6äz. EbenfäHs
finden sich keine Flächen und Objekte nach $$ 18 - 22 LPfIG, sowie auch keine pauschal-
geschützten Biotoptypen nach $ 24 LPfIG

PROGNOSE:
Die Obsthochstamm-Bereiche aufden Flurstücken 1305, 1306 und 1307 sowie 13 13/1 sind die
Träger des hauptsächlichen Naturschutzpotentiäes innerhalb des Plangebietes und deshalb
entspechend hoch elnzustu$en. Eine Geührdung dieser Bereiche ist aktue]] nicht erkennbar. mit
Ausnahme des Bebauungsplanvorhagens. Bei den nach und nach zu erwartenden Abhängen der
älteren Bäume ist allerdings anzunehmen, daß die Eigentümer keine Nachpflanzungen mit
Obsthochstämmen vomehmen werden, da dies unwirtschaRlich Hr sie ist. Aus diesem(grunde ist
eine schleichende intensivierung der Wertvollen Hochstammbereiche anzunehmen. Die sonstigen
natumahen Bereiche wie Hecken, BrachHächen und Wiesen würden vennutlich in ähnlicher Form
erhalten bleiben, sodaß deren Bestand als gesichert anzunehmen ist.

$ 2 LPnG

Die wildlebenden Tiere und Pßanzen und ihre Lebensgemeinschaßen sind als Teil des
Naturhaushaltes in ihrem' natürlichen und historisch gewachsenen ArtenvieEalt zu schützen. Ihre

Lebensstätten und lebensräume(Brzustellenu gen lebensbedingungen i8lnd zu schauen, zu

Die aus Sicht des Naturschutzes als schutz- und schonungswürdig bewerteten Biotopstrukturen
sollen erl)alten und behutsam weiterentwickelt werden. Aus diesem Grunde ist auch eine Dünger-
und Pestizidreduzierung in den aiWenzenden Flächen anzustreben. Abgängige Obstbäume sahen

ZIELE

l z.B. Standortfaktoren und Wanderwege

11
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l (Tabuflächen)   0,00 0,00

2 (schutzwürdig) 9, 10 1.890 6,3

3 (schonungswtirdig) 6, 7, 8, 1 1, 12 4.125 13,6

4 (verfügbar) 2, 3, 4, 5 22.820 75,4

5 (sanierungsbedürRig) l 1 .430 4,7

gesamt:   30.265 100
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durch Nachpflanzungen ersetzt werden. Eine Reduzierung des Besatzes mit Hühnem und Schaben
aufein naturverträgliches Maß ist ebenfalls anzustreben.

Entlang der Poststraße wäre die Einrichtung einer beidseitigen ca. 5m breiten Grünverbindung,
sinnvoll, sodaß im Rahmen dieser Maßnahme auch natumahe Großgrünstrukturen entlang der
Stmße angdegt werden könnten. Diese übemehmen gestalterische und ökologische Funktionen
gleichermaßen

4.4 Landschaftsbild

AUSGANGSLAGE:
Das Erscheinungsbild der Planfläche sowie der angrenzenden Flächen ist geprägt durch die
Ortsrandlage und die vorherrschenden Bodennutzungen. Der größte Flächenanteil wird intensiv
landwirtschaRlich genutzt. Im südlichen Planbereich beenden sich dagegen natumahe Flächen
und Strukturen. Im Südosten des Plangebietes stehen die vorhandenen Obsthochstämme eine
wertvolle Bereicherung des LandschaRsbildes dar und bilden einen optimalen Übergang der
Siedlung zur seien Landschaß. Das Plangebiet ist dagegen von Norden und Nordosten her gut
einsehbar.' Eine qualitativ hochwertige Ortsrandeingrünung fehlt in diesen Bereichen. '"'

BEWERTUNG:
Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine kulturhistorisch herausragenden Flächen und
Strukturen Objekte des Denkmalschutzes anden sich ebenfäHs keine innerhalb der Bearbeitungs-
grenzen. Von gewisser kulturhistorischer Bedeutung sind die Obsthochstämme im Südosten des
Gebietes als Zeugen einer ehemaligen extensiven Landbewirtschaftung.
Das Er[ebnis- und Erho]ungspotentia] eines Gebietes wird bestimmt von seiner natürlichen
Ausstattung O-natürlichkeit, Vielfät, Eigenart, Topographie usw.) und seiner kulturhistorischen
Dimension(z.B. Mittehheinregion). Aufder anderen Seite sind es aber die speziellen Erholungs-
einrichtungen wie Fußwege, Rast- und Lagerplätze, Sport- und Spieleinrichtungen, die diese
Potentiale fÜr den Nutzer erschließen. Zu einer Störung bis hin zum vollständigen Verlust des
Erholungspotentiales führen Vorbelastungen wie Lärm- und Abgasimmlssionen, starke visuelle
Störfaktoren und sonstige erholungsunverträgliche Nutzungsarten.
Diese Sachveillalte sind im folgenden Schema in vereinfachter Form erläßt, sodaß eine grobe
Einteilung des Bearbeitungsgebietes in 4 Erholungskategorien möglich ist. '

Tab. 2: Eignung des Plangebietes fÜr Erholungszwwke
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Die Bewertung fÜErholungszwecke ergibt eine mäßige Erholungseignung. AHerdings muß dabei
auf den Wert der extensiven Obsthochstammbereiche fÜr das Orts- und Landschaßsbild
hingewiesen werden. Solche Strukturen stellen einen visuellen Wert dar, der nicht unterschätzt
werden darf; zumal diese Biotoptypen landesweit stark im Rückgang begriHen sind.

PROGNOSE:
Eine tendentielle Ändenmg im negativen oder positiven Sinne fÜr das Plangebiet ist derzeit nicht
erkennbar. Der zu erwartenden Lämlbelastung durch die neue Umgehungsstraße steht die
EntlastungsfÜnktion dieser Umgehung aufden innerörtlichen Kraßfahrverkehr gegenüber, sodaß
ein Ausgleich stattfindet, und ggf sogar eine geringe Lämmlinderung innerhalb des Plangebietes
zu erwarten ist.

$ ] i PnG

.dieVielfälb Eigenart und Schönheit von Natur und Inndschaß" als Voraussetzung lür seine flieg Ä4enscÄen9
Erholung in.Natur uud Inndschaß nachhaltig gesichert shd". '
Zur Verbesserung des Landschaßsbildes sollten die unter dem Punkt "Arten- und Biotopschutz-
potential" galannten Maßnahmen durchgeführt werden. Die natürliche Geländetopographie sollte
nicht verändert verderb um die landschaftliche Eigenart und das damit verbunde Erlebnispotential
zu erhalten.
Erstrebenswert .ist auch die Neuschaffbng eines grünen Ortsrandes in den Bereichen mit harten
Ubergängen zwischen Bebauung und LandschaR (vor allem im Westen des Plangebietes). Hier
sollten möglichst Obsthochstämme und sonstige Laubbäume in den privaten Freiflächen
angepflanzt werden. Die genannten Grünverbindungen entlang der Poststraße wären ebenfalls ein
wirksamer Beitrag zur Verbesserung der ortsnahen Erholungssituation und des allgemeinen
Erscheinungsbildes.

ZIELE

4.5 Zusammenfassung(Landespflegerisches Entwicklungskonzept)

Das landespflegerische Entwicklungskonzept ist als ein mögliches Szenaäo zu verstehen, das
Entwicklungen au&eigt, die aus landespflegeäscher Sicht anzustreben sind. Gleichzeitig werden
damit ökologisch relevante Sachverhalte aufgezeigt, deren Einstellung in das gesetzlich
vorgeschriebenen bauleitplanerische Abwägungsverfähren geboten ist(vgl'Louis, 1995).

Landespflegerisches Zielkonzept

o Erhaltung und Pnege der höhërbewerteten Biotopstrukturen(Obsthochstammbereiche.
Wiese, Brachflächen);

o Venneidung von Versiegelungen, Abgrabungen und Aufschtittungen;
o Bepflanzungen mit Gehölzen entlang der Poststraße und in pävaten Freinächen:
o Extensivierung der Bewirtschaftung aufden landwirtschaftlich genutzten Flä-

chen nach den Prinzipien des ökolog. Landbaus;
o Förderung der natürlichen Retention und Versickerung im Gebiet durch höheren Anteil

dauerbegrünter Flächen;
(siehe dazu auch Plan 2 "Zielvorstellungen")
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5. Konfliktanalyse
5.1 Kurze Darstellung des geplanten Vorhabens

Der städtebauliche Vorentwurfsieht eine weitgehende Bebauung des Gebietes vor. Die Grund-
flächenzah] ist dabei generell mit 0,4 festgesetzt. Nach Abzug von Erschließungsflächen und
sonstigen ÖHentlichen und pävaten Grünflächen bleibt eine Bruttobaulandfläche von rund 2.1 ha
übrig. Die Baugrenzen sind im Vorentwurfrelativ eng bemessen, sodaß die Gebäude später in
einer mehr oder weniger stark vorgegebenen Bauflucht entlang der Straßen zu stehen kommen
werden. Das Gebiet soll in opener Bauweise sowie in Teilbereichen als Doppelhausbebauung
bebaut werden. Vorgeschrieben werden weiterhin: Haupt6rstrichtung, DachËorm als Satteldach,
Geschossf[ächenzah[ und die max. Zahl der VoUgeschosse.
Die Ausweisung so]] in der überwiegenden Fläche als allgemeines Wohngebiet erfolgen. Lediglich
im nördlichsten Bereich, der einen geringeren Abstand zur neuen Umgehungsstaße aufweist soll
deshalb ein Mischgebiet Festgesetzt werden.
Die Erschließung des Gebietes erfolgt über die auszubauende Poststraße bzw. über zwei Stich-
straßen, die rechtwinklig von der Poststraße abgehen. Die Stichstaßen werden durch eine
filßläufige(2uerverbindung kurzgeschlossen. Eine weitere fußläußge Verbindung ist auch mit der
im Westen anschließenden GtünaNage(am Ehrenmal) vorgesehen.
Eingebettet in die umgebenden Wohnbau- und Freiäächen soH aufder Ostseite der Poststraße ein
größerer Kinderspielplatz von ca. 950 qm Fläche entstehen.

5.2 Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes

5.2.1 Bodenpotential

Der Verlust von 6uchtbarer ErdoberHäche durch Überbauungen ist im streng wissenschaRlichen
Sinne nicht ausgleichbar, da Erdoberfläche als eine begrenzte Naturressource nicht vemlehrbar
ist. Die einzige Möglichkeit eines vollfunktionalen Ausgleichen besteht dahn, Entsiegejungs- und
Rekultivie-rungsmaßnahmen in bereits überbäuten Bereichen durchzuführen. Ein teilfiinktionaler
Ausgleich läßt sich durch die Herstellung von Dachbegrtinungen und die Erdüberdeckung von
Tiefbauwerken erzielen.
Durch die festgesetzte Bebaubarkeit bis zu einer GmndßächenzaH von 0,4 der Bauflächen sowie
die abschätzbaren Gebiets-Erschheßungsmaßnahmen dürren zusätzliche Bodenversiegelungen
in einer Größenordnung von rund 13.195 qm 2 enstehen. Diese verteilen sich wie folgt:

ößënü. Verkehrsßäche als Schwarzdecke:
öHend. Verkehrsfläche als Pßastudecke:

max. überbaubare zusätz. Flächen aus d Gebiet(Bauflächen n.eu)
zusätzlicher privater Vusiegelungsanteil(ca. 10%)

3.075 (]m
930 (Fn

8.390 qn
800 (pn

Weiterhin ist abzusehen, daß der größte Teil der Planflächen von Rind 3 ha durch Baumaßnah.
men zumindest vorrübergehend in Mitleidenschaft gezogen werden wird.
Uberbauung, Abgrabungen, Aufschüttungen, Verdichtungen und das Vemlischen des Ober.

z Hierbei ist noch nicht berilcksichtigt. daß Flächen. die als Pflastërdecken ausgebaut werden. nicht als
vollständig versiegelt.betrachtet verden können. Bei Pflasterdecken kann eine ca. 80%ige Versiegelung angenommen
werden. da noch Teile des Wasserkreislaufes unter solchen Belügen ablaufen können. ' ''
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bodens mit sonstigen Fremdmaterialien ähren zu einem strukturellen und stofflichen Verlust an
Bodenqualität (Tab. 4). EingriHe in den Bodenraum werden nach einiger Zeit durch die
Begrünung der nicht tiberbauten und befestigten Flächen teilweise wieder kompensiert, sodaß nur
bei den bleibend versiegelten Flächen von einem nac#Äa//algen -E/ngri# in die natürlichen
Bodenfunktionen gesprochen werden kann.

5.2.3 Wasserhaushalt

Die geplanten Baumaßnahmen wirken sich negativ auf den lokalen Wasserhaushalt aus.
Bodenversiegelungen Röhren zu erhöhtem Oberflächenabfluß. Diese Tatsache wiederum
vemlindert die Grundwassemeubildung und die Verdunstung innerhalb des Plangebietes , was
auch eine Verschlechterung des Kleinklimas zur Folge hat.
Die erhöhte Abßußrate von Niederscnagswasser belastet das Kanalnetz, die Kläranlage und
schließlich das Gewässemetz. Hierdurch werden Hochwasserspitzen zunehmend verstärkt. Die
notwendigen Hochwassersicherungsmaßnahmen fuhren zu einem muner natudemeren Ausbau
der Flüße und Ströme.

Die(hößenordnung solcher Beeinträchtigungen hängt in starkem Maße auch von den getroHenen
bzw. unterlassenen Minimierungsmaßnahmen ab wie z.B. Versickerung der gefaßten
Niederschläge, Sammelnvon Regenwasser Nr Brauchwasserzwecke, Be6atigen der Flächen mit
teildurchlässigen Materialien usw. Hier liegt ein relativ hohes Vemleidungspotential, das es zu
aktivieren gilt

.l!.!!ËQ[91i$d!$.AbDëbme der Grundwassemeubi]dun
Bei einer angenommenen Neubildungsrate von ca. 120 mm/a Wtlrde die Grundwasser.
anreichenlng, bei einem vollständigen Anschluß after versiegelten Flächen an den Kanal. um ca
12.850 x 1201 = ca. 1.542 cbm/a vemlindert werden.

:l1leQretischQ luna!!!!!e d$$ Ob !gächenabfluße:

Bei einem angenommnen mittleren Abflußbeiwert von 0,7 auer zukünßig versiegelten Flächen,
einem vollständigen Anschluß after Flächen an das Kanalnetz, einemjährhchen NiederscHag von
ca. 550mm some einem Verdunstungsanteil von rund 30%, wurde'der Oberflächenabfluß über
den Kanal, und damit dieBelastung derKläradage und des betrogenen Vorfluters um ca. 12.850
qm x 550 1 x 30% x 0,7 = ca. 1.485 cbm/a erhöht werden.

15
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5.2.4 Klimapotential

pdas geplante Bebauungsgebiet mit seinen maßvollen Bebauungsdichten wird das lokale
Klimageschenen nicht wesentlich verändem. Auszugehen ist von einer stärkeren AusdiHeren-
-ziehung der bodennahen LuMemperaturen durch die Wirkungen der Baukörper und Sonstigen
Versiegelungen. So werden z.B stidexponierte, unbeschattete Hauswände stärker aufgeheizt als
''nordexponierte oder. beschattete Hauswände. Im Mittel gesehen, können jedoch Bebauungs-
dichten bis max. 60% als geringwirksam bezüglich der mittleren Lufbemperatur eines Gebietes
angesehen werden;. ]m Geltungsbereich wird voraussichtlich eine Versiegelungsrate von unter
50% herrschen und damit die Temperaturkomponente des Klimas wenig beeinHussen

Abb. 7: Temperaturveränderung durch
Bebauungsdichte(Quelle: Institut für
Bauphysik der Fraunhofer Gesellsch.
Stuttgart 1976)

5.2.5 Naturschutzpotential

Die baulichen und sonstigen Eingiiae, die durch den Bebauungsplan ermöglicht werden, sind von
erheblicher Auswirkung auf die derzeitige Pßanzen- und 'Tierwelt des Plangebietes Die
derzeitigen Brachflächen, die extensiv genutzten Gartenbereiche und die Wege- und Ackerraine
werden nahezu vollständig beseitigt. Die Obsthochstämme im südwestlichen Plangebiet werden
zu einem Teil beseitigt. Wertvoller Lebensraum fÜr die heimische Pflanzen- und Tierwelt geht
dadurch verloren. Im Plangebiet wurden zwar keine Rote-Listen-Arten üestgesteUt, andererseits
gelten Obsthochstammbereichejedoch gemeinhin als Lebensraum fÜr viele gefährdete T erarten
und sind damit auch genere]] schutzwürdig Von Vorteil ist hierbei, daß die Lage des geplanten
Kinderspielpläzes. in dem Bereich mit älteren Obsthochstämmen eingerichtet werden soll
Dadurch ergibt sich die Chance die hier stehenden Obsthochstämme(ca. 1000qm) durch eine
geschickte Detailplanung weitgehend zu erhalten
Der Verlust der derzeitigen extensiven Grünstrukturen ist nur zu einem kleinen Teil durch die
gärtnerische Henichtung der späteren Hausgaltenßächen zu ersetzen. In der Regel werden
lläusgärten des neueren Typs relativ intensiv gepßegt, bzw. durch Begrünungen mit exotischen
Pflanzen weitgehend 6ir den Naturschutz entwertet. Auch aufgrund der zumeist geringen
AusdeliWm dieser Grünflächen von wenigen hundert Quadtratmetem können dann kaum noch
extensive Strukturen enstehen Notwendig sind deshalb klare und fÜr jedemiann umsetzbare
Festsetzungen, die eine Mindestqualität dieser, später einmal, innerörtlichen Grünflächen
gewährleisten

3 Diese Feststellung gilt nicht bei einer Bebauung sehr kJimawirksamer Landschaftsräume wie Wälder
Feuchtgebiete. Kaltluftbahen u.ä
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5.3 Beeinträchtigungen des Landschafts- und Ortsbildes

])urch die geplante Bebauung kommt es zu einer vollständigen Umgestaltung des Plangebietes.
Der Siedlungskörper wird sich weiter nach Nordosten in die landwirtschaßlichen Flächen hinein
ausdehnen. Da das derzeitige Erscheinungsbild bereits visuelle Mängel aufweist, wird mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes auch die Chance eröfnlet, den Ortsrand Hettenleidelheims
städtebaulich neu zu gestalten. Wichtig ist hierbei eine ausreichende Eingrünung des Baugebietes
zur seien LandschaR hin sowie eine gute Durchgrünung des Gebietes an sich.
Zu berücksichtigen ist auch, daß sich die Landschaß im Nordosten Hettenleidelheims durch die
geplante Umgehungsstraße und die in Entwicklung beglmenen Gewerbeflächen jenseits der
Umgehungsstraße in ZukunR stark verändem wird

5.4 Zusammenfassung der Konfliktanalyse

Die aus dem städtebaulichen Entwurf ableitbaren bebaubaren Flächen, sowie die festgelegten
Verkehrsflächen, ergeben zusammengenommen eine mögliche Versiegelungszunahme innerhalb
des Gebietes üm ca. 12.850 qm und damit eine Zunahme des Versiegelungsgrades von derzeit
knapp 5% um 37,5% aufzukünRig 42,5 %.
Der lokale . Wasserhaushalt würde bei Unterlassung von mindemden und ausgleichenden
Maßnahmen um Größenordnungen von über 1000 cbm im Jahr vemiindert bzw. belastet
Durch die geplanten Bebauungen gehen schonungswürdige Pflanzenbestände in einer Größen-
ordung von ca. 4000 qm sowie Flächen mit schutzwürdigen Obsthochstämmen in einer
Größenordung von ca. 900 qm verloren.
Klimatisch wird die geplante Bebauung kaum negative Auswirkungen zeigen, so daß dieser Punkt
vemachlässigbar ist.

6. Landespflegerische Maßnahmen
6. 1 Vermeidung von Beeinträchtigungen

Die geplanten Eingiiae beeinträchtigen den Naturhaushalt und das Landschaßsbild erheblich und
nachhaltig insbesondere das Bodenpotentia[, das Naturschutzpotentia] und den Wasserhaushalt
der P[anHächen. ]m Rahmen der Bebauungsp]anaufgellung sind, gemäß dem Optimierungsgebot
des BauGB, unnötige Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des LandschaRsbildes wo
immer möglich auszuschließen

r'l

$g!!!eil im Gebiet entstehen l
Hierbei ist ein Ausbau der untergeordneten Erschließungsstraßen in Pflasterbauweise der
bituminösen Bauweise vorzuziehen, da durch die Fugen des Pflasterbelages noch größere
Mengen an Oberßächenwasser in den Untergrund versickem. Die privaten Platz- und Wegebefes-
tigungen sollten ebenfalls in einer teildurchlässigen Bauweise vorgenommen werden. Eine
Verschmutzungsgefähr fÜr das Grundwassers ist aufgrund der anstehenden schlufligen
Bodenalten und des herrschenden großen Grundwasserflurabstandes nicht zu befurchten.
Aufden pävaten GnmdHächen sollte eine maJdmale Versiegelungsobergrenze von 50% festgelegt
werden, sodaß auf 50% der privaten Bauflächen noch sämtliche natürliche BodenÜnktionen
stattfinden.

g erttaltat werden l
Dieser Vorstellung der Landespflege wäre nur durch eine generelle Nichtbebauung des südlichen
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und Sildöstlichen Plangd)ietes zu entsprechen. Bei eier Bebauung dieser Bereiche können jedoch
durch Erhaltungs6estsetzungen in Teilbereichen Grünstrukturen geschont werden. Im Bereich des
geplanten Spielplatzes ergbt sich die Möglichkeit einer weitgehenden Erhaltung der hier
stehenden Obsthochstämme. Dies soll in jedem Fall durch textliche Festsetzungen verwirklicht
wer en

]$ickert bzw. als
!en Versicker-

gl111.!Ë!!11411ggn hrlbzw: .!€FduD$tet werden l

Diese Zielsetzung der Landespflege und der Wasserwirtschaß kann zumindest im privaten
Bereich nicht umgesetzt werden, da die Ergebnisse des entsprechenden Bodengutachtens eine
dezentrale Versickerung ausschliessen(Gentechnik Gmbh, 1996). Die Lage und die Art der/des
notwendigen Versickenlngsbereiche(s) wird im Laufe des weiteren Verfahrens geklärt.

hg eng veräytdert werden l
Um die Oberflächenäoml(Geomorphologie) des Plangebietes möglichst zu erhalten und unschöne
topographische "Auswüchse" zu vemleiden, sollte in den städtebaulichen Festsetzungen die
mittlere Höhenlage des Geländes(bezogen auf die Straßenhöhe) festgelegt werden.
Abweichungen bis 50cm unter oder ober dieses Wertes sind unschädlich ür das Landschaßsbild.

6.2 Ausgleichmaßnahmen

Der ßinktiontale Ausgleich .Nr die durch den Bebatiungplan vorbereiteten Beeinhächtigungen
?ott Natur widLandsctiaÜ ist möglichst innerhalb der Plangebietsgrenzen tuchzuweisen.

Die einzige Möglichkeit, einen vollwertigen Ausgleich fÜr Bodenversiegelungen herzustellen,
bestünde darin, an anderer Stelle bereits versiegelte Flächen zu entsiegeln und anschließend zu
renatuäeren. Die Ortsgemeinde Hettenleidelheim verfügt jedoch über kein nennenswertes
Potential an solchen Entsiegelungsflächen. Somit kommen als Kompensation fÜr die geplanten
Versiegelungen nur Ersatzmaßnahme in Betracht, die das Bodenpotential an anderer Stelle
aufwerten. Diese können aus Platzgründen nicht voHständig im unmittelbaren Plangebiet unter-
gebracht werden, sodaß die Au6lahme notwendiger Ersatzflächen in den erweiterten Geltungs-
bereich erforderlich wird(siehe dazu Punkt 6.3)

Eine Kompensation der EingriHe in den lokalen Wasserhaushalt ließe sich dadurch erzielen, daß
Wasserhaushaltsfunktionen an einer räumlich möglichst nah gelegenen Stelle verbessert werden.
Dies könnten Maßnahmen sein wie z.B. Bachrenaturierungen, die Neuschafhng oder Weiterent-
wicklung von Feuchtgebietsflächen oder die Verbesserung der SelbstreinigungskraR von Gewäs-
sern. In der Praxis ist eine Kopplung von Bauleitplanverfähren mit Ausbaumaßnahmen an
Gewässemjedoch nicht möglich. Die ETËorderlichkeit von Ausgleichmaßnahmen zur Stützung
des Wasserhaushaltes/Wasserkreislau6es hängt, wie unter Punkt 6. 1 beschHeben, auch sehr stark
von den lëstgelegten Maßnahmen zum Wasserausgleich ab. Entsprechend den neuesten Vorgaben
des Landeswassergesetzes ist davon auszugehen, daß ein Wasserausgleich bezüglich des
natürlichen Niederschlagen Hr das Plangebiet in irgendeiner Fomi erreicht werden muß. sodaß
dieser Betrachtungspunkt deshalb in den landespflegerischen Überlegungen zurücktreten kann.

Für die durch den Bebauungsplan verursachte Beseitigung von wertvoHen Vegetationsstrukturen
sind an geeigncëer Stehe natumahe Ersatzpflanzungen bzw. eine Ausweisung von Sukzessions-
flächen vorzunehmen. Zu diesem Zwecke sind Festsetzungen aufden privaten und ÖHentlichen
Gllinflächen vorzusehen, die eine gute Durchgrünung des Baugebietes mit einheimischen
Laubbäumen gewährleisten. Grünordneäsche Maßnahmen aufden pävaten Flächen sind jedoch
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nur. begrenzt ökologisch wirksam und deshalb in der Hauptsache als Ausgleich für
Beeinträchtigungen des LandschaRsbildes zu werten. Ökologisch wirksame Kompensations-
maßnahmen sollten deshalb möglichst in kompakter Fom} im Randbereich des eigentlichen
Plangebietes vorgenommen werden, da nur so ein maximaler Nutzen fur den Naturhaushalt zu
verzeichnen ist. Für den Verlust wertvoller Obsthochstammflächen sollen auf den bereitzu-
steUenden Sammelausgleichßächen Streuobstbestände angelegt werden. Als einen angemessenen
Kompensationsmaßstab fur den Verlust von ca. 900 qm Streuobstwiese wird hierbei die
Bereitsste[[ung von mind. ] :800 qm neuangelegter Streuobstwiese angesehen(Verhältnis 1:2).
Der sonstige Verlust wertvoller Vegetationsstrukturen wie z.B. Wiesenvegetation, Gras .Kraut .
Brachen und Hecken soll ebenfalls im Bereich der Kompensationsflächen durch die Entwicklung
vergleichbarer Vegetationstrukturen in angemessener Größenordnung kompensiert werden
(mind. 1: 1), sodaß insgesamt gesehen von einer ausreichenden Kompensation'der Beeinträch.
tigungen gesprochen werden kann.

Als Sammelausgleichmaßnahmen sind vorgesehen

Maßnahme l

Extensivierung.von rund 2:94Q..gm ehemaligem Ackerland
anteilig als: 2.090 qm Extensivwiese (1-2 gehörig, ohne Düngung)

850 qm Hecken aus einheimischen Gehölzen
Anpflanzung von 10 Stck. Obsthochstämmen oder einheimischen Laubbäumen

Maßnahme 2

Extensivierung von rund .L5QQam ehemaligem Ackerland
anteilig als: 1 .500 qm Extensivwiese (1-2 schüäg, ohne Düngung)

Anpflanzung von 12 Stck. Obsthochstämmen(robuste, geeignete Sorten)

Um die EingriHe in das Landschaßs- und Ortsbild auszugleichen, müssen gestalterische
Bedingungen erfüllt werden: Die Baukörper sollen deshalb eine gestalteäsche Mhdestqualität
aufweisen (städtebauliche Mindestfestsetzungen). Um das Baugebiet in die umgebende
LandschaR einzubinden, ist eine Eingrünung von Osten und Nordosten her unerläßlich, Zu
diesem Zwwke werden Festsetzungen zur Herstellung einer mehrreihigen Hecke aufden priva-
ten, der freien Landschaä zugekehrten Freiflächen vorgesehen. Fichtenhecken als Grenzein-

Pßand.ächen sollte auf 10% pro Grundstück begrenzt werden. Pro Grundstück so]] mindestens
ein großkroniger Laubbaum angepßanzt werden, um eine ausreichende Durchgrünung des
Gebietes zu gewährleisten

ö.3 Ersatzmaßnahmen

Da ein vollständiger flulktionaler Ausgleich der beeinträchtigten Bodenhnktionen innerhalb der
Plangebietsgrenzen nicht zu erreichen ist, müssen zusätzliche, den Naturhaushalt sttitzende
Ersatzmaßnahmen, an anderer Stelle der Gemarkung vorgenommen werden.
Zur Kompensation der EestgesteHten Defizite im Bereich des Bodenpotentiales sollen deshalb
weitere ca. 6.225qm intensiv bewirtscllaßete Ackerßächen aus der Produktion genommen und
in natumah-extensiven Weise bewirtschaRet bzw. der natürlichen Sukzession ilberlassen werden.

Als Ersatzmaßnahmen sind vorgesehen
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Maßnahme 3

Extensivierung von rund 5:1QQ.gln ehemaligem Ackerland
anteilig als: 4.405 qm Extensivwiese (l schtirig, ohne Düngung)

220 qm Hecken aus einheimischen Gehölzen
475 qm Sukzessionsfläche
Anpflanzung von 19 Stck. Obsthochstämmen oder einheimischen Laubbäumen

Maßnahme 4

Extensivierung von rund .!.:1125..gm ehemaligem Ackerland
anteilig als: 850 qm Extensivwiese (lschürig, ohne Düngung)

275 qm Hecken aus einheimischen Gehölzen
Anpflanzung von 3 Stck. Obsthochstämmen oder einheimischen Laubbäumen

7. Verbal vergleichende Bilanzierung

kiÜiktË:i+l;;iil;ill$;1 jëtl+hëjMaßiäfj:ääi:j@@jil
Art des Eingriffs
Auswirkung

/ Art der betroffene
Fläche
(qm)

Maßnahme
V= Vermeidung

A= AusgleichE: Ersab

benötigte
Fläche
(qm)

Begründung der
Maßnahme

Versiegelung und damit
Verlust der natürlichen
Bodenfiinktionen

12.850 Vl: Festsetzung
teildurchlässiger Beläge

Erhaltung eines Teiles des
Wasserheislau6es

V2: Begrenzung der
Versiegelung aufmax.
50% in den privaten
Baußächen

Vemleidung unnötiger
Versiegelungen und Erhal.
tung von 50% der Boden-
Ünktionen im Gebiet

EI : Extensivierung von
landwirtschaRlicher
Fläche im Baugebiet als
Ortsrandeingrünung in
Foen dichter Gehölz-
pflanzungen (aufpriva-
ten und ÖHentlichen
Freiflächen)

1 .600 Bepflanzung ehemals
intensiv genutzter
landwirtschaRlichër
Flächen mit einheimischen
Gehölzen. Verbessërung
von Bodenfiihktionen
innerhalb dieser Bereiche

E2: Bereitstellung von
ehemals intensiv
genutzten Ackerflächen
in- und außerhalb der
Plangebietsgrenzen.

1,1 ha Extensivierung ehemals
intensiv genutzter
landwirtschaRlicher
Flächen.
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Bei Verwirklichung der oben dargestellten Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen kann von einer
umweltverträglichen Realisierung des Bebauungsplanes ausgegangen werden. Die wichtigsten
Funktionen des Naturhaushaltes können wiederhergestellt bzw. wirksam kompensiert werden.
Im Zusammaispie] mit den umfassenden Bepflanzungsmaßnahmen im Zuge der Realisierung der
neuen Umgehungßtraße kann so eine landschaRsgerechte Ortsrandsituation im Osten HeHen-
leidelheims entwickelt werden.

Fazit

aufgestellt: Dip]. Ing. Hanspeter Geigen
Freier LandschaRsarchitekt
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Versiegelungen u. Störung
des Wasserkreislaufes
(Verringerung der Grund-
wasseranreicherung,
Erhöhung u. Beschleu-
nigung des Oberflä-
chenabflusses)

ca. 1,3 ha Ausgleich wird im
Rahmen der
Erschließungsplanung
geklärt  

Bestimmungen des
Landeswassergesetzes
Rheinland-Pfalz fordern
Wasserausgleich

Umnutzung von Flächen
und Verlust von wert-
vollen Grünstrukturen wie
Streuobstwiese, Wiese,
Gras-Kraut-Brache,
Hecken  

V3: Erhaltung von
Obsthochstämmen durch
grünordnerische Fest-
setzungen aufprivater
Fläche sowie im Bereich
des ÖHentlichen Kinder-
spielplatzes.

l.ooo Optimierungsgebot nach
BauGB / Erhaltung
landespflegerisch
wertvoller Strukturen

900 E3: Neuanlage von
mind. 1.800 qm Streu-
obstwiese als Ersatz fÜr
den Verlust von ca. 900
qm Streuobstwiese

1.800 Kompensation des Ver-
lustes gewachsener wert-
voller Vegetationsstruk-
turen mit der Adage einer
doppelt so großer Fläche

l(ompensation des
Verlustes gewachsener
Strukturen durch Neu-
anlage und Entwicklung
entsprechender Strukturen

4.150 E4: Entwicklung von
natumahen Vegetations-
strukturen im Bereich
der Ausgleich- und
Ersatzflächen

mind.
4. ]50

Bebauung von bisher
beier LandschaR und

Veränderung des
gewohnten Landschaßs-
bildes im Bereich der
Poststraße

ca. 3 ha AI : Durchgrtinung des
Gebietes durch
grünordnerische
Festsetzungen auf
privaten und
ÖHentlichen Freiflächen,
Ortsrandeingrünung  

Einbindung des Gebietes
in die LandschaR,
Gewährleistung einer
Mindestgestaltqualität
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Landespflegerisch-grünordnerische Festsetzungen/ Vorschläge

2.2.1 Eläcbe11ßlr Maßnahmen zum Schuf Zyr Püeae und zur Entwicklui

Um die Beeinträchtigungen von Natur und LandschaR zu kompensieren. die durch den Bebau
ungsplan hervorgerufen werden können werden Sammelausgleichsmaßnahmen festgeseUt.
Diese Maßnahmen werden den Bereichen mit Eingrifßvorhaben zugeordnet. Die Zuordnung
erfolgt im Verhältnis der voraussichtlichen Versiegelungen im folgenden Rahmen: ''

Mrpävate Eingriffsvorhaben 70% derAusgleichs- u. Ersatzleistungen
ftlr ö#entliche Erschließungsmaßnahmen 30% derAusgleichs- u. Ersatzleistungen

Auf den in der Zeichnung dargestellten Flächen nach $9 Abs. l Nr. 20 BauGB sind folgende

Sammelausgleichsmaßnahme l

Extensivierung von 2:94g.gm. ehemaligem Ackerland
anbei\\g als: 2.090 qm Extensivwiese(1-2 sch(Ing, ohne Düngung)

850 qm Hecken aus einheimischen Gehölzen derUsten B u. C
Anpßanzung von 10 Sick. Obsthochstämmen odereinheimischen Laubhochstäm.
men der Listen A u. B

Sammelausgleichsmaßnahme 2

ExtensMerung von j:SgQgm. ehemaligem Ackerland
intel\ig als: 1.500 qm Extensivwiese('f-2 schtlrig, ohne Dtlngung)

Anpßanzung von 12 Sick. ObsthochstämMen der Liste B

Maßnahme 3 (Ersaümaßnahme außerhalb des eigentlichen Geltungsbereiches)

Extensivierung von g.lgg.gn! ehemaligem Ackerland
anbei\ig aSs: 4.405 qm Extensivwiese(lschikig, ohne Dürlgung)

220 qm Hecken aus einheimischen Gehölzen der listen B u. C
475 qm Sukzessionsfläche
Anpßanzung von 19 Sick. Obsthochstämmen odereinheimischen Laubhochstäm.
men der Listen A u. B

Maßnahme 4 (ErsaUmaßnahme außerhalb de$ eigentlichen Geltungsbereiches)

ExtenlsMerung von 1:12S..gn! ehemaligem Ackerland
intel\\g aSs: 850 qm Extensivwiese(lschiirig, ohne Düngung)

275 qm Hecken aus einheimischen Gehölzen der Listen B u. C
Anpäanzung von 3 Sick. Obsthochstämmen odereinheimischen Laubhochstämme
der Unten A u. B
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Pflanzenlisten

:==::m:aHe::ßEn.S:fUg=H;g.: EUW:g,i';HH=iuG!:!=E:='
Liste A(großkronige Laubbäume)

Aceh platanoides
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Tina cordata
Ulmus campestris

Sptkahorn
Rotbuche
Esche
Süeleiche
Winterlinde
Feldulme

Liste B(mittelkronige Laubbäume und Obsthochstämme)

Aceh campestre
Betula pendula
Carpinus .betulus
Juglans regia
Malus spec.
Prunus avium .
Prunus spec.
Pyrus spec.
morbus ada
morbus aucuparia

Feldahorn
Sandbirke
Hainbuche
Walnuß
Apfelbaum in Hochstammsorten
Stlßklrsche
Zwetsche, Pflaume und Mirabelle in Hochstammsorten
Birnbaum in Hachstammsorten
Mehlbeere
Eberesche

Liste C (Sträucher)

Cornus sanguinea
Crataegus monogyna
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinoza
Rosa rubiginosa
Rosa janina
Rosa mulüflora
$alix caprea
Viburnum lantana

Hartriegel
Weißdorn
Haselnuß
PfaffenhUtchen
Rainweide
Heckenkirsche
Schlehe
Zaunrose
Hundsrose
Büschelrose
Salweide
Wolliger Schneeball

Teildurchlässige Beläge

Die untergeordneten abzweigenden Stichstraßen (Planstraße A u. B) sind mit Betonnflasterbelänen
herzustellen. Ein Fugenvergußdieser Beläge istunzulässig. ' ''' ''''"'''--'-a
Die privaten Plan- und Wegeflächen sind mit offenpongen Belagsmaterialien anzulegen, bzw. mit
enßprechend großer Fuge auszubilden, um ein Versickern des Oberflächenwassers zu ermöglichen.
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2.2.2 en . sowie die

Innerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind Gehölzarten der Listen A. B und
C gemäß nachfolgenden Pflanzschemata bzw. mit einer Pflanzdichte von einer Pflanze pro 2,25qm
Fläche anzupflanzen und mit Ersakverpflichtung zu unterhalten. ' '' '
Die Bestimmungen des Nachbarrechtes sind hierbei s&ikt einzuhalten.

Mindestpflanzqualität

Die Mindestpflanzqualitäten der Gehölze sind wie folgt einzuhalten

Hochstämme innerhalb der FreMächen.
Hochsfämme im Verkehrsbereich:
Meister:
Shäucher:

2 bis 3 mal verpßanzt, Stammumfang IO-12cm
3 mal verpflanzt, Stammumfang 16- 18cm
2 bis 3 mal verpflanzt, 175-200cm Höhe
2 mal verpßanzt, 60-100cm Höhe

Pflanzschëmata (Grenzabpflanzung auf den privaten Grundstücken zum \Mrtschaftsweg)

Breite 5m

l,n l.n l.n l.u l.n l.u l.n l.n l,u l.u l.n

S = Strauch der LHe C
M = MMelkroniger Baum der LHe B

Breite 3m

l.u l.u l.n l.n l.u l,n l.n l.n l.n l.u l.n

Verkehrsgrun

Im Verkehrsbereich sind an den gekennzeichneten Stellen Hochstämme der Auswahlisten A u. B
anzupflanzen und mit Ersaeverpflichtung zu unterhalten. Die MindesQröße der offenen Baumscheiben
beträgt hierbei 6,00 qm. Die Baumscheiben sind gegen parkende und fahrende Fahrzeuge zu sichern.

2.2.3

Innerhalb der Flläche mit Bindungen fUr die Erhaltung von Bäumen sind die vorhandenen
Obsthochstämme mit Ersa&verpflichtung zu erhalten. Soweit einzelne Bäume aus Verkehrs-
sicherungsgrtlnden oder Gründen der Billigkeit beseitigt werden mtlssen, sind als Ausgleich dafllr mind.
zwei Obsthochstämme im Bereich der Ausgleichsflächen 1 ,2,3 oder 4 anzupflanzen. '
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2.2.4

Die nicht Uberbauten GrundstCicksflächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch zu gestalten und zu
pflegen, saweH sie nicht als Zufahrt oder notwendige Stellplaüfläche benötigt werden.
Mindestens 20% der nicht Qberbauten Grundstcicksflächen sind als Gehölzflächen auszubilden. FUr die
Auswahl der Gehölze gelten die Angaben nach Punkt 2.2.2 (Pflanzenlbten) sinngemäß.
Der maximale AnteU an Nadelgehölzen auf den nicht Uberbauten Grundstucksflächen wird mit 20%
fes©eseüt. Fichten und Tannen als Grenzhecken sind unzulässig. "' '' ''
Pro angefangene 300 qm Grundstücksfläche ist ein Laubbaum der Liste A oder B zu pflanzen und mit
Ersaüverpflichtung zu unterhalten. ' '

27



'.

E

a)
EI

'E
a) l

'al

%

.s©.
rN'

'ul
H

t

0

Ë
.B
=

% e0E
EB

S
0

E
=

€
a
=

F'" \{.>
.\

e
a>

3
E
=

U
=

8
e
?

a)

<

C
a)e

HE
a

8
$3

.b .BV 8
9

ä0
Ë

a>
=aEe
g
a

0-E
=

0
g

.R
l

t

G

ßl'
h
6
x'

141

X
R
q
'u

Ü

a>

C
=

a)
e
3
>

€
C

C
=

€
Ë0

Ü

q
oo0

lßt
''- i.«l a"

...' "' .=' "®
-q ''Bn FBI

e0
80
e
.&

=

EX
&

E

q
8

g
a)
6
©

a)

C
a>

a>=

#

C

E
g

I'l 01
e0

E2
<

00

Ë}-
SaA ä.

0-0

B
61

'd ® <

']



P

a)

+

9
.9

U

'8

g
Z
'

=0
8a)

g

e
'

H

g
(
g;

Ee
EE

S

e
=

B

B

rC),

[
H

ë

\

&

\b
A'

/

©
.q

gl"

g' © q
8

0 0 äD:e ä'd.
t-

26

7. f

     

  E       
          
a)   =

  a)  

€D

=

a)
a)
a)

=
=

a)

=
=

a)

a)E

'E

a)

ga)

=    

e
a>
B

E
g
=

=

ne
Q
S
0

ge
a)
Q
ë
b..:=

E
=

E
n
C
g
ë
ËnZ
C
€
C
g
E
=

-= 0
.2 ä.

=

e
g
a)

E

$c ü..

na)

'D a. .

$
'Ëj
g

ä

0
E
0
NEE
E
0

0ee
6
g

ë



e

e

S
f'-

3

E

g
=

:=

t 3

e'

'B

:

a)

a) i

=

a)

a)
EI
g) i

'EI
LI

i
g
e
g
8
B
]

{
g

$€E

{€

='=

g

!! ä' ë.Ë.

8 +

e
e
e
e

f



a>

C
=e

=

E

E
a)

ea)
a)

a)

=

a)

a)
C

=

e
=
=

a)

a)
C
a)
EI e
'EI

a)

a
U

=

m0
=

am
b.. C

€Ë{

C0
E.c
HCe
H
E
B
H
e

lu
\.
E
e0.c0
IL

g

.c aa .Je ü..

b.. e

0
:H

0b
0

'D

0
E
E

=Z

'Ë 8
e
E

C
d
E © 3

J

®

f


	Untitled_21092018_101726
	Untitled_21092018_101726_001
	Untitled_21092018_101726_002
	Untitled_21092018_101726_003
	Untitled_21092018_101726_004
	Untitled_21092018_101726_005
	Untitled_21092018_101848

